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Kurzfassung 

∎ Mit dem fortschreitenden Klimawandel wird die geplante Umsiedlung 

ganzer Gemeinschaften aus Risikogebieten zunehmend unvermeidlich. 

Sie ist schon heute weltweit Realität und wird als Maßnahme der Klima-

anpassung und Katastrophenvorsorge künftig häufiger notwendig sein.  

∎ Umsiedlungen können Leben retten und Vertreibungsrisiken verringern. 

Gleichwohl gelten sie als »letztes Mittel«, da sie kostspielig sind, tief in 

Lebensgrundlagen, soziale Netzwerke und kulturelle Identitäten ein-

greifen und neue Risiken bergen.  

∎ Damit sie wirksam sind, müssen sie partizipativ und menschenrechts-

konform gestaltet und durch entwicklungsorientierte Maßnahmen 

flankiert werden, die das Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit 

der Betroffenen stärken und strukturelle Ungleichheiten verringern.  

∎ Vielerorts fehlen hierfür politischer Wille, konkrete Strategien und 

Ressourcen – besonders in einkommensschwachen Staaten mit ohnehin 

geringen Anpassungskapazitäten. Diese sind daher stark auf internatio-

nale Unterstützung angewiesen, die bislang meist fragmentiert, ad hoc 

und unkoordiniert erfolgt. 

∎ Je länger adäquate Strukturen fehlen, desto größer die Gefahr, dass 

menschliche Sicherheit massiv beeinträchtigt, grundlegende Menschen-

rechte verletzt und ganze Communities (erneut) vertrieben werden – 

mit Risiken für regionale Stabilität und globale Sicherheit. 

∎ Die Bundesregierung sollte gezielt Lücken im internationalen System 

adressieren, den Zugang zu Wissen und Ressourcen erleichtern und 

sektorübergreifendes Lernen stärken. Das bisherige deutsche Engagement 

in Fidschi sollte mittelfristig auf weitere klimavulnerable Regionen und 

Ländern ausgeweitet werden – mit Fokus auf gemeinschaftsgetragene 

Umsiedlungsprojekte. 
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Problemstellung und Empfehlungen 

Wenn die Heimat unbewohnbar wird. 
Geplante Umsiedlungen als globale Heraus-
forderung in Zeiten des Klimawandels 

Bereits heute leiden Millionen Menschen weltweit 

unter den Folgen des Klimawandels. Ein weiteres 

Überschreiten des im Pariser Klimaabkommen fest-

gelegten 1,5°C-Grenzwerts wird Wetterextreme wie 

Starkregen oder Dürren sowie schleichende Umwelt-

veränderungen verstärken, Lebensgrundlagen zer-

stören und manche Orte, insbesondere küstennahe 

Dörfer, zunehmend unbewohnbar machen. Infolge-

dessen werden geplante Umsiedlungen, bei denen 

ganze Gemeinschaften dauerhaft aus Risikogebieten 

an sicherere Orte umgesiedelt werden, künftig öfter 

notwendig. Ihre Umsetzung ist jedoch zeit- und 

kostenintensiv und geht mit erheblichen Belastungen 

für die betroffenen Menschen einher. Zudem stoßen 

sie auf Widerstand, da viele Menschen trotz steigender 

Klimarisiken ihre Heimat nicht verlassen möchten. 

Umsiedlungen sind daher politisch kontrovers und 

gelten entsprechend als »letztes Mittel«, wenn alle 

anderen Anpassungsoptionen ausgeschöpft sind. 

Trotz dieser Risiken sind Umsiedlungen weltweit 

längst Realität: Für die Zeit zwischen 1970 und 2020 

sind über 400 Fälle in 78 Ländern dokumentiert – 

etwa auf Fidschi, in Panama und in den USA. Auch in 

Deutschland wurde nach der Flutkatastrophe im Ahr-

tal öffentlich darüber diskutiert, gefährdete Flächen 

nicht wieder zu besiedeln und deren bisherige Be-

wohner:innen stattdessen in andere sichere Gebiete 

umzusiedeln. Das Thema betrifft somit Menschen 

weltweit und wirft überall ähnliche Fragen nach 

Heimat, Ortsbindung und kultureller Identität auf. 

Zugleich gewinnen geplante Umsiedlungen auf 

internationaler Ebene an Bedeutung: Klima- und 

migrationspolitische Rahmenwerke erkennen sie zu-

nehmend als Instrument der Katastrophenvorsorge, 

Klimaanpassung und zur Bewältigung von Verlusten 

und Schäden an. Bereits 2010 beschlossen die 

Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention 

(UNFCCC) in Cancún, dass Maßnahmen ergriffen 

werden müssen, um das Verständnis von geplanten 

Umsiedlungen und die Koordination und die Zusam-

menarbeit in diesem Bereich zu verbessern. 

Doch nur wenige Staaten sind bislang ausreichend 

vorbereitet. Kaum ein Land verfügt über umfassende 
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nationale Rahmenwerke für geplante Umsiedlungen; 

vielerorts fehlt es an politischem Willen, Ressourcen, 

Kapazitäten und Wissen, um die Umsiedlungen so zu 

gestalten, dass Rechte der Betroffenen gewahrt und 

zusätzliche Schäden vermieden werden. Besonders 

für einkommensschwache Länder sind geplante Um-

siedlungen ohne erhebliche Investitionen und inter-

nationale Hilfe kaum zu bewältigen. 

Zwar engagiert sich mittlerweile eine wachsende 

Zahl von UN-Institutionen, Entwicklungsbanken, 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) und Geber-

ländern beim Thema Umsiedlung. Jedoch verfügt 

keiner dieser Akteure über ein klares Mandat, was zu 

fragmentierten internationalen Maßnahmen, einer 

ineffizienten Ressourcennutzung und Wettbewerb 

zwischen den internationalen Akteuren führt. An-

gesichts wachsender Bedarfe an Umsiedlungs-

unterstützung ist das bestehende System nicht 

tragfähig. Verschärft wird die Lage durch erhebliche 

Mittelkürzungen in der Entwicklungszusammen-

arbeit (EZ) und humanitären Hilfe – etwa durch die 

USA und wichtige europäische Geberländer, wie 

Deutschland –, die die Existenz und Wirksamkeit 

wichtiger Akteure in diesem Bereich gefährden. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse und bisherige 

Erfahrungen weltweit zeigen: Umsiedlungen schaffen 

nur dann tragfähige Perspektiven, wenn sie über 

reine Risikominderung hinausgehen, partizipativ und 

menschenrechtskonform gestaltet sind und von ent-

wicklungsorientierten Maßnahmen flankiert werden, 

die das Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit 

der Betroffenen stärken und strukturelle Ungleich-

heiten am neuen Lebensort verringern. Andernfalls 

droht die Gefahr, dass die Menschen, die umsiedeln 

müssen, in der Zielregion nicht Fuß fassen und lang-

fristig (erneut) vertrieben werden. 

Die Studie untersucht, wie betroffene Gemein-

schaften und Regierungen im sogenannten Globalen 

Süden bei geplanten Umsiedlungen wirksam unter-

stützt werden können und welche Rolle internatio-

nale Akteure und Geberländer – insbesondere 

Deutschland – dabei übernehmen sollten. Sie 

bündelt den Wissensstand zu geplanten Umsiedlun-

gen, beleuchtet die damit verbundenen Herausforde-

rungen und nimmt eine Bestandsaufnahme der inter-

nationalen Unterstützungsstrukturen vor. Die Studie 

bietet damit einen umfassenden Überblick, der im 

deutschsprachigen Raum bislang fehlt. 

Aktuelle geopolitische Verschiebungen und drasti-

sche Mittelkürzungen erfordern eine strategische Aus-

richtung der deutschen Außen-, Klima- und Entwick-

lungspolitik. Gerade beim Thema geplante Umsied-

lungen könnte sich Deutschland als verlässlicher und 

handlungsfähiger Kooperationspartner bei der Bewäl-

tigung der Klimakrise profilieren. Es zählt zu den 

wenigen Geberländern, die sich bereits in diesem 

Bereich engagieren. Das Engagement des Bundes-

ministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche 

Zusammenarbeit (BMZ) auf den Fidschi-Inseln hat 

maßgeblich zur Entwicklung kontextspezifischer 

Umsiedlungsrichtlinien und -standards beigetragen, 

die heute weltweit als Best Practice gelten. Dieses 

Beispiel zeigt, wie solche Prozesse konstruktiv be-

gleitet werden können. 

Ohne angemessene Unterstützung einkommens-

schwacher Länder durch wohlhabende Industrieländer 

wie Deutschland drohen noch höhere humanitäre 

Kosten, wachsende Vertreibungsrisiken und Rück-

schritte bei der Armutsbekämpfung. Klimafolgen 

können zudem ganze Regionen destabilisieren, als 

Risikomultiplikatoren Konflikte wahrscheinlicher 

machen und globale Lieferketten unterbrechen. Inter-

nationales Engagement ist daher nicht nur eine Frage 

globaler Klimagerechtigkeit, sondern auch ein Gebot 

der internationalen und nationalen Sicherheit. Ein 

solcher Ansatz entspricht auch der von der Bundes-

regierung angestrebten Verzahnung von Außen-, 

Sicherheits- und Entwicklungspolitik. 

Trotz eigener Sparzwänge sollte Deutschland daher 

seine Zusagen zur internationalen Klimafinanzierung 

einhalten und Anpassungsmaßnahmen noch geziel-

ter fördern, um klimawandelbedingte Flucht und 

Vertreibung zu verhindern. Ziel der EZ und der 

humanitären Hilfe, die Deutschland leistet, muss es 

sein, gefährdete Gemeinschaften und Regierungen 

zu befähigen, auf Klimarisiken zu reagieren, Anpas-

sungsoptionen abzuwägen und – falls erforderlich – 

frühzeitig geplante Umsiedlungen vorzubereiten. 

Bilateral sollte Deutschland die Umsetzung des mit 

der Regierung von Fidschi erarbeiteten Governance-

Rahmens forcieren und mittelfristig sein Engagement 

auf weitere klimavulnerable Partnerländer ausweiten. 

Zudem sollte die Bundesregierung gezielt Lücken im 

internationalen System adressieren, sich für einen 

unkomplizierten Zugang zu Ressourcen und Wissen 

einsetzen und sektorübergreifendes Lernen fördern. 

Auf diese Weise kann Deutschland nicht nur partizi-

pative, menschenrechtskonforme Umsiedlungsprozes-

se voranbringen und die Führungsrolle betroffener 

Gemeinschaften stärken; ein solches Agieren würde 

auch seinen Einfluss in der internationalen Klima-, 

Entwicklungs- und Migrationspolitik erhöhen. 
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Der Klimawandel verursacht bereits heute enorme 

Kosten und Schäden, etwa durch den steigenden 

Meeresspiegel und zunehmende Extremwetter-

ereignisse. Allein im Jahr 2024 wurden weltweit rund 

45,5 Millionen Menschen durch wetterbedingte 

Katastrophen wie Stürme oder Überschwemmungen 

innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben – ein 

neuer Rekordwert und deutlich mehr als die 20,1 Mil-

lionen, die 2024 infolge von Konflikten oder Gewalt 

ihre Heimat verlassen mussten.1 Zwar ist nicht jede 

Naturkatastrophe direkt auf den Klimawandel zu-

rückzuführen, doch erhöhen sich mit ihm insgesamt 

die Häufigkeit und Intensität solcher Ereignisse und 

beschleunigen sich Umweltveränderungen, die zu-

nehmend ganze Gebiete unbewohnbar machen.2 Der 

Klimawandel zählt daher schon heute – neben 

Gewalt, Fragilität und wirtschaftlicher Ungleichheit 

– zu den wichtigsten Triebkräften von Flucht, Ver-

treibung und Migration.3 

 

1 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global 

Report on Internal Displacement (GRID) 2025, Genf 2025, S. 14. 

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Websites zuletzt 

am 21.10.2025 aufgerufen. 

2 Im Folgenden wird daher vereinfacht von »im Kontext 

des Klimawandels« gesprochen, auch wenn damit teilweise 

auch Naturkatastrophen und Umweltzerstörungen erfasst 

werden, die nicht direkt nachweislich auf den Klimawandel 

zurückzuführen sind. 

3 Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR), 

Klimawandel und Migration: Was wir über den Zusammenhang 

wissen und welche Handlungsoptionen es gibt. Jahresgutachten 2023 

des SVR, Berlin 2023, S. 16ff. 

Wachsende Bedeutung und 
Unterstützungsbedarf 

Neben dem vorrangigen Ziel, den Klimawandel ein-

zudämmen (mitigation), setzen Staaten sowie regionale 

und internationale Akteure weltweit verstärkt auf 

gezielte Anpassungsmaßnahmen (adaptation). Diese 

sollen besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen 

widerstandsfähiger gegenüber Klimarisiken machen 

und Schäden und Verluste begrenzen. Zum Einsatz 

kommen Maßnahmen des Zivil- und Katastrophen-

schutzes, der Katastrophenvorsorge/Katastrophen-

risikominderung (Disaster Risk Reduction), der huma-

nitären Hilfe und der EZ.4 Vorrangig zielen diese An-

sätze darauf ab, das Verbleiben gefährdeter Gemein-

schaften am Herkunftsort zu ermöglichen. Dennoch 

rückt mit den zunehmend negativen Auswirkungen 

des Klimawandels noch eine weitere Anpassungs-

strategie in den Fokus: die Stärkung von Mobilitäts-

optionen wie regionaler Freizügigkeit oder geregelter 

Arbeitsmigration. 

Daneben erwägen lokale und nationale Regierun-

gen auch die Umsiedlung ganzer Gemeinden aus 

Hochrisikogebieten, sei es als Reaktion auf oder in 

Erwartung von Katastrophen und Umweltveränderun-

gen. Mitunter entscheiden auch betroffene Gemein-

schaften (Communities) – die meist über eine eigene 

Verwaltungs- oder Organisationsstruktur verfügen – 

selbst, gefährdete Orte gemeinsam zu verlassen, um 

an neuen, sichereren Orten ansässig zu werden. Ein 

 

4 United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), Mapping of Existing International and Regional Guidance 

and Tools on Averting, Minimizing, Addressing and Facilitating 

Durable Solutions to Displacement Related to the Adverse Impacts of 

Climate Change, August 2018 (WIM TFD Activity II.4), S. 44. 

Was sind geplante 
Umsiedlungen – und 
warum sind sie notwendig? 

https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/idmc-grid-2025-global-report-on-internal-displacement.pdf
https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/idmc-grid-2025-global-report-on-internal-displacement.pdf
https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten/2023/
https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten/2023/
https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten/2023/
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/inline-files/WIM%20TFD%20II.4%20Output.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/inline-files/WIM%20TFD%20II.4%20Output.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/inline-files/WIM%20TFD%20II.4%20Output.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/inline-files/WIM%20TFD%20II.4%20Output.pdf
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erstes globales Mapping5 solcher geplanter Umsied-

lungen identifizierte für den Zeitraum zwischen 1970 

und 2020 mehr als 400 Fälle in insgesamt 78 Ländern; 

die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher 

liegen.6 Zahlreiche weitere Umsiedlungsprojekte sind 

bereits in Planung. Mittlerweile finden Umsiedlungen 

in allen Weltregionen statt. Etwa 40 Prozent aller 

bisherigen Fälle betrafen Asien, knapp gefolgt vom 

amerikanischen Kontinent. Etwa zehn Prozent der 

Umsiedlungen entfielen auf Afrika, neun Prozent auf 

den Pazifikraum und nur wenige auf Europa und den 

Nahen Osten. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung 

sind die Pazifikstaaten jedoch am stärksten betroffen. 

Obwohl in den Medien immer wieder prognostiziert 

wird, dass ganze Inselstaaten durch den Klimawandel 

unbewohnbar werden und ihre Einwohner:innen in 

Nachbarländer umsiedeln müssen, haben grenzüber-

schreitende Umsiedlungen bislang kaum stattgefun-

den. Sie könnten künftig jedoch etwa für kleine Insel-

staaten wie Kiribati notwendig werden.7 Geplante 

Umsiedlungen erfolgen somit in der Regel innerhalb 

nationaler Grenzen.8 

Von der Gefahr der Unbewohnbarkeit 
bestimmter Gebiete sind nicht nur 

Entwicklungs- und Schwellenländer 
bedroht, sondern auch wohlhabende 

Industriestaaten. 

Laut dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, IPCC) ist damit zu rechnen, dass 

der Bedarf an geplanten Umsiedlungen weiter steigen 

 

5 Bestehend aus zwei veröffentlichten Berichten: Erica R. 

Bower / Sanjula Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home. 

Enhancing the Evidence Base on Planned Relocation Cases in the 

Context of Harzards, Disasters, and Climate Change, Genf: Plat-

form on Disaster Displacement (PDD), März 2021; Daria 

Mokhnacheva, Leaving Place, Restoring Home II. A Review of 

French, Spanish, and Portuguese Literature on Planned Relocation in 

the Context of Hazards, Disasters, and Climate Change, Genf: IOM, 

Oktober 2021. 

6 Da die Studien nur dokumentierte Fälle in englischer, 

spanischer, französischer oder portugiesischer Sprache 

erfassen, ist das Bild unvollständig. 

7 Vgl. Jane McAdam, »Historical Cross-Border Relocations 

in the Pacific: Lessons for Planned Relocations in the Context 

of Climate Change«, in: The Journal of Pacific History, 49 (2014) 

3, S. 301–327. 

8 Erica R. Bower u.a., »Mapping of Planned Relocation 

Cases: A Foundation for Evidence-based Policy and Practice«, 

in: Forced Migration Review, (März 2022) 69, S. 48–51 (48). 

wird, um vor allem diejenigen zu unterstützen, die 

nicht eigenständig umziehen können.9 Besonders 

betroffen sind Haushalte und Gemeinschaften in 

Küsten- und Bergregionen, wo schon kleinere Umwelt-

veränderungen gravierende Auswirkungen auf die 

Lebensbedingungen haben. Von der Gefahr der 

Unbewohnbarkeit bestimmter Gebiete sind nicht nur 

Entwicklungs- und Schwellenländer bedroht, sondern 

auch Länder mit hohem Einkommen wie die USA – 

insbesondere Teile Alaskas, in denen bereits einige 

Umsiedlungen umgesetzt werden. Auch in europäi-

schen Ländern, beispielsweise an der Nordküste Por-

tugals (z. B. in Pedrinhas und Cedovém), werden ge-

plante Umsiedlungen in stark gefährdeten Gebieten 

bereits diskutiert.10 Doch insbesondere für ein-

kommensschwache Länder ist die Durchführung 

geplanter Umsiedlungen schon heute eine gewaltige 

Herausforderung. Sie sind ohnehin bereits stark von 

den Folgen des Klimawandels betroffen, da sie in 

besonderem Maße gegenüber Klimarisiken exponiert 

sind und über begrenzte Ressourcen zur Anpassung 

verfügen. Ein hoher Schuldenstand belastet die an-

gespannten öffentlichen Haushalte in vielen Ländern 

des sogenannten Globalen Südens zusätzlich.11 Rund 

70 Prozent der Staaten in Subsahara-Afrika sind bei-

spielsweise so stark überschuldet, dass sie weder für 

Maßnahmen zur Klimaanpassung noch für die 

Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der 

Vereinten Nationen (UN) oder der Agenda 2063 der 

Afrikanischen Union die notwendigen Investitionen 

aufbringen können.12 Gleichzeitig ist der Anteil ein-

kommensschwacher Länder an den globalen Emissio-

nen marginal. Subsahara-Afrika zum Beispiel ist nur 

für fünf Prozent davon verantwortlich.13 Nicht zuletzt 

 

9 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 

Technical Summary, Cambridge, UK / New York, NY, 2022 

(Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

[AR6, WG II]), S. 65, doi: 10.1017/9781009325844.002. 

10 Vgl. Michele Dalla Fontana »Unpacking Opposition to 

Planned Relocation: Insight from Pedrinhas and Cedovém, 

Portugal«, in: Regional Environmental Change, 25 (2025) 3, 

Artikelnr. 77. 

11 »Developing Countries Paid Record $1.4 Trillion on 

Foreign Debt in 2023«, World Bank Group (online), 3.12.2024 

12 erlassjahr.de/miseror, Schuldenreport 2025, Düsseldorf, 

Mai 2025, S. 6. 

13 The World Bank, Pathways Out of the Polycrisis. Poverty, 

Prosperity, and Planet Report 2024, Washington, D.C., 2024, 

S. 164ff, doi: 10.1596/978-1-4648-2123-3. 

https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2021/06/PDD-Leaving_Place_Restoring_Home-2021-screen_compressed.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2021/06/PDD-Leaving_Place_Restoring_Home-2021-screen_compressed.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2021/06/PDD-Leaving_Place_Restoring_Home-2021-screen_compressed.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/pub2021_183_r_2022_final-version-march-2022.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/pub2021_183_r_2022_final-version-march-2022.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/pub2021_183_r_2022_final-version-march-2022.pdf
https://doi.org/10.1017/9781009325844.002
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/12/03/developing-countries-paid-record-1-4-trillion-on-foreign-debt-in-2023
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/12/03/developing-countries-paid-record-1-4-trillion-on-foreign-debt-in-2023
https://erlassjahr.de/produkt/schuldenreport-2025/
https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2123-3
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im Sinne der Klimagerechtigkeit ist es daher erforder-

lich und geboten, dass wohlhabende Industrieländer 

finanzielle und technische Unterstützung leisten, um 

dauerhafte Lösungen zu fördern, die den Menschen 

helfen, an ihrem Wohnort zu bleiben, oder ihnen 

sichere Mobilitätsoptionen ermöglichen. 

Begriffliche und 
konzeptionelle Einordnung 

Im Vergleich zu anderen Mobilitätsmustern im Kon-

text des Klimawandels wurden geplante Umsiedlun-

gen lange Zeit nur wenig erforscht. Die einschlägige 

Literatur konzentrierte sich stattdessen auf katastro-

phenbedingte Vertreibung.14 Seit den 2010er Jahren 

entwickelt sich die Forschung über klimabedingte 

Umsiedlungen jedoch dynamisch. Anfangs dominier-

ten Einzelfallstudien gut dokumentierter Umsied-

lungen. Inzwischen gibt es vermehrt vergleichende 

Analysen.15 Insbesondere die bereits erwähnte globale 

Bestandsaufnahme von 2021 und die darauf auf-

bauenden (regionalen) Untersuchungen16 erweiterten 

die Evidenzbasis erheblich. Dies hat dazu beigetragen, 

das Phänomen und seine spezifischen Merkmale 

besser zu verstehen und wichtige Erkenntnisse für die 

Gestaltung von Politik und Praxis zu gewinnen. 

Begriffsdefinition 

Umsiedlungen können aus einer Vielzahl von Grün-

den stattfinden, zum Beispiel im Zuge von Entwick-

 

14 Elizabeth Ferris / Erica R. Bower, »Planned Relocations: 

What We Know, Don’t Know, and Need to Learn«, Researching 

Internal Displacement (Blog), 15.3.2023, S. 1. 

15 Siehe beispielsweise Erica R. Bower u.a., »Enabling 

Pathways for Sustainable Livelihoods in Planned Relocation«, 

in: Nature Climate Change, 13 (2023) 9, S. 919–926; Bala-

krishnan Balachandran u.a., »Planning for Disaster-Induced 

Relocation of Communities«, in: Journal of the American 

Planning Association, 88 (2022) 3, S. 288–304; Annah E. 

Piggott-McKellar u.a., »A Livelihood Analysis of Resettlement 

Outcomes: Lessons for Climate-Induced Relocations«, in: 

Ambio, 49 (2020) 9, S. 1474–1489. 

16 In diesem Zusammenhang gab es eine Reihe von zu-

sätzlichen Studien, darunter zum Beispiel von der GIZ in 

Auftrag gegebene regionale Momentaufnahmen zu geplan-

ten Umsiedlungen in Asien und im Pazifik. Alle Studien 

verfügbar unter <https://disasterdisplacement.org/resource/ 

planned-relocation-pacific-regional-snapshot/> (Zugriff am 

17.4.2025). 

lungsprojekten, etwa im Rahmen der Global Gateway 

Initiative der Europäischen Union (EU), oder im Zu-

sammenhang mit Bergbau und Rohstoffabbau. Zudem 

werden Menschen seit langem im Kontext bewaffneter 

Konflikte umgesiedelt, um sie überwachen und/oder 

schützen zu können. Ebenso ordnen Regierungen aus 

(geo)politischen Gründen Umsiedlungen an, beispiel-

weise zur Sicherung von Grenzgebieten oder zur Kon-

trolle strategischer Ressourcen.17 

Das Konzept der »Umsiedlung« ist somit keines-

wegs neu. Gleichwohl ist der Begriff weder einheitlich 

noch rechtlich verbindlich definiert. Stattdessen 

kursieren, vor allem im englischsprachigen Raum, 

verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel »(planned) 

relocation«, »(involuntary) resettlement« oder 

»managed retreat«. Die Begriffe unterscheiden sich 

nicht nur sprachlich; je nach Kontext haben sie auch 

eine eigene Bedeutung, was die praktische Ausgestal-

tung der jeweiligen Umsiedlung und die damit ein-

hergehenden rechtlichen Ansprüche und Verantwort-

lichkeiten angeht. Definitorische Klarheit ist daher 

essenziell, wenn internationale Akteure entscheiden, 

sich an einer Umsiedlung zu beteiligen.18 

Ein gängiger Fachterminus, der sich im Zusam-

menhang mit klimawandelbedingten Umsiedlungen 

etabliert hat, ist die Bezeichnung »geplante Umsied-

lung« (»planned relocation«). Dieser Begriff wird so-

wohl von den Vertragsstaaten der UN-Klimarahmen-

konvention (UNFCCC) als auch von einigen betroffe-

nen Staaten, wie beispielsweise Fidschi, in nationalen 

Umsiedlungsprojekten verwendet.19 Mangels einer 

verbindlichen multilateralen Definition von Umsied-

 

17 Vgl. Alex Arnall, »Resettlement as Climate Change 

Adaptation: What Can Be Learned from State-led Relocation 

in Rural Africa and Asia?«, in: Climate and Development, 11 

(2019) 3, S. 253–263; Jane McAdam, »Relocation and 

Resettlement from Colonisation to Climate Change: The 

Perennial Solution to ›Danger Zones‹«, in: London Review of 

International Law, 3 (2015) 1, S. 93–130. 

18 Jane McAdam / Elizabeth Ferris, »Planned Relocations in 

the Context of Climate Change: Unpacking the Legal and 

Conceptual Issues«, in: Cambridge Journal of International and 

Comparative Law, 4 (2015) 1, S. 137–166 (165); David J. 

Cantor, »Conceptualising ›Relocation‹ across Displacement 

Context«, in: Journal of International Humanitarian Legal Studies, 

15 (2024), 1, S. 23–51 (26). 

19 Special Rapporteur on the Human Rights of Internally 

Displaced Persons, Planned Relocations of People in the Context of 

Disasters and the Adverse Effects of Climate Change. Report, Genf, 

1.7.2024 (Human Rights Council Fifty-sixth Session 

[A/HRC/56/47]). 

https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2023/03/Ferris-and-Bower_Planned-Relocations_150323.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2023/03/Ferris-and-Bower_Planned-Relocations_150323.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-023-01753-x
https://www.nature.com/articles/s41558-023-01753-x
https://disasterdisplacement.org/resource/%20planned-relocation-pacific-regional-snapshot/
https://disasterdisplacement.org/resource/%20planned-relocation-pacific-regional-snapshot/
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5647-planned-relocations-people-context-adverse-effects-climate
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5647-planned-relocations-people-context-adverse-effects-climate
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lung bietet es sich an, im wissenschaftlichen und 

(klima-)politischen Kontext auf jene weit verbreitete 

Begriffsbestimmung zurückzugreifen, die der Nansen-

Initiative20 in ihrer Schutzagenda zugrunde liegt, 

einem Dokument, das 2015 von 109 Staaten gebilligt 

wurde. Die dort enthaltene Erläuterung des Begriffs 

deckt sich weitgehend mit dessen Verwendung in 

Politik und Wissenschaft.21 

Demzufolge wird unter »geplante Umsiedlung« ein 

kontrollierter Prozess verstanden, bei dem Menschen 

aus gefährdeten Gebieten in sicherere Gebiete um-

siedeln bzw. umgesiedelt werden. Der Begriff umfasst 

dabei auch den (Wieder-)Aufbau der Infrastruktur, 

der Dienstleistungen, der Unterkünfte und der 

Lebensgrundlagen der Betroffenen am Zielort. In der 

Regel handelt es sich dabei um die Umsiedlung von 

Haushaltsgruppen oder einer ganzen Gemeinschaft 

bzw. Gemeinde unter staatlicher Aufsicht und mit 

externer Unterstützung. Weitgehende Einigkeit be-

steht in der Forschungscommunity und unter Praxis-

akteuren auch darüber, dass geplante Umsiedlungen 

komplexe, mit zahlreichen Risiken behaftete Instru-

mente sind, die immer nur als »letztes Mittel« in 

Frage kommen, wenn andere Maßnahmen zur Risiko-

minderung und andere Anpassungsoptionen aus-

geschöpft oder nicht praktikabel sind.22 Geplante 

Umsiedlungen weisen somit eine Reihe spezifischer 

Merkmale auf, die sie grundlegend von anderen 

klimawandelbedingten Mobilitätsformen wie Migra-

tion, Vertreibung oder Notfallmaßnahmen wie 

Evakuierungen unterscheiden.23 

 

20 The Nansen Initiative, Agenda for the Protection of Cross-

Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate 

Change, Genf, Dezember 2015, S. 17. 

21 Vgl. beispielsweise The Brookings Institution u.a., 

Guidance for Protecting People from Disasters and Environmental 

Change through Planned Relocations, Washington, D.C., u.a., 

Oktober 2015; Giovanna Gini u.a., »Navigating Tensions in 

Climate Change-related Planned Relocation«, in: Ambio, 53 

(2024) 9, S. 1262–1266; McAdam / Ferris, »Planned Reloca-

tions in the Context of Climate Change« [wie Fn. 18]; Minis-

try of Economy, Government of Fiji, Planned Relocation Guide-

lines. A Framework to Undertake Climate Change Related Relocation, 

Suva, Fidschi, 2018. 

22 Vgl. IDMC, Synthesizing the State of Knowledge to Better 

Understand Displacement Related to Slow Onset Events, Genf: 

August 2018 (WIM TFD Activity I.2), S. 25; The Nansen 

Initiative, Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced 

Persons [wie Fn. 20]. 

23 Diese finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen in 

zahlreichen Forschungsarbeiten zur geplanten Umsiedlung 

im Kontext des Klimawandels, vgl. zum Veispiel Idowu 

Infobox 1 
Spezifische Merkmale 
geplanter Umsiedlungen in Abgrenzung 
zu anderen Mobilitätsformen 

Geplanter Prozess: Es handelt sich um einen »geplanten 

Prozess«, der meist mit Unterstützung externer Akteure 

unter staatlicher Aufsicht stattfindet. Initiator:innen und 

Unterstützer:innen können sowohl der Gemeinschaft 

selbst als auch staatlichen, zivilgesellschaftlichen oder 

internationalen Institutionen angehören. 

Dauerhafte Absicht: Zentrales Merkmal ist die »be-

absichtigte Dauerhaftigkeit« der Maßnahme, wodurch sie 

sich von vorübergehenden Evakuierungen oder Unter-

bringungen in Notunterkünften unterscheidet. 

Kollektive Bewegung: Es handelt sich in der Regel um 

eine Umsiedlung auf Gemeinde- oder Haushaltsgruppen-

ebene, im Gegensatz zur individuellen spontanen Migra-

tion oder zu staatlich geförderten Umzügen. Dabei wird 

eine Gruppe umgesiedelt, die in der Regel über eine 

Verwaltungs- oder Organisationsstruktur verfügt, die am 

neuen Ort wiederhergestellt werden soll. 

Als »letztes Mittel«: Geplante Umsiedlungen gelten als 

»letztes Mittel« (»last resort«) und sollten nur erfolgen, 

wenn andere Anpassungsmaßnahmen, die weniger in 

individuelle Lebensentwürfe eingreifen, wie der Bau von 

Deichen, nicht ausreichen, um einen Verbleib zu er-

möglichen. 

Sicherung/Wiederaufbau der Lebensgrundlagen: Ziel 

ist nicht nur die Sicherung von Existenzgrundlagen und 

der Neuaufbau der physischen Infrastruktur der betrof-

fenen Community, sondern auch die Erhaltung der 

Gemeinschaftsdynamik und die Wiederherstellung der 

sozialen und kulturellen Praktiken. 

Auslöser und Beweggründe 

Geplante Umsiedlung kann sowohl eine Form der 

Katastrophenvorsorge als auch eine Form der An-

passung an den Klimawandel sein. Zudem wird 

 

Ajibade u.a., »Why Climate Migration Is Not Managed 

Retreat: Six Justifications«, in: Global Environmental Change, 65 

(2020), 102187; Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring 

Home [wie Fn. 5]; McAdam / Ferris, »Planned Relocations in 

the Context of Climate Change« [wie Fn. 18]; Piggott-McKellar 

u.a., »A Livelihood Analysis of Resettlement Outcomes« 

[wie Fn. 15]. 

https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/GUIDANCE_PLANNED-RELOCATION_14-OCT-2015.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/GUIDANCE_PLANNED-RELOCATION_14-OCT-2015.pdf
https://perma.cc/TAW4-KZX4
https://perma.cc/TAW4-KZX4
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/WIM%20TFD%20I.2%20Output.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/WIM%20TFD%20I.2%20Output.pdf
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konzeptionell oft zwischen reaktiver und präventiver 

Umsiedlung unterschieden: Reaktive Umsiedlungen 

erfolgen nach einer Katastrophe, wenn der Herkunfts-

ort als nicht mehr bewohnbar eingestuft wird. Sie 

haben zum Ziel, eine dauerhafte Lösung für Menschen 

zu schaffen, die zum Beispiel vertrieben wurden und 

nicht mehr sicher in ihre Häuser zurückkehren 

können. Präventive Umsiedlungen zielen hingegen 

darauf ab, Menschen rechtzeitig aus Gebieten mit 

hohem oder zunehmendem Katastrophen- und Klima-

risiko umzusiedeln, bevor akute Gefährdung eintritt 

oder ihr Ort unbewohnbar wird. In der Praxis erfolgen 

Umsiedlungen bislang noch oft nach plötzlichen 

Katastrophen oder wenn diese unmittelbar bevor-

stehen. Doch im Zuge einer verbesserten Modellie-

rung zukünftiger Szenarien gewinnen präventive, 

längerfristig geplante Umsiedlungen an Bedeutung.24 

Gleichwohl sind Umsiedlungen meist das Ergebnis 

einer Kombination beider Ansätze, also eine Reaktion 

auf bereits eingetretene Schäden und zugleich ein 

Akt vorsorglichen Handelns angesichts drohender 

Klimarisiken.25 

Der Entschluss zu einer geplanten Umsiedlung 

wird meist nicht durch ein einzelnes Ereignis, son-

dern durch das Zusammenspiel mehrerer, sich 

wiederholender und überlagernder Bedrohungen 

(multi-hazard) ausgelöst. Oft ist es ein Zusammenspiel 

langsam eintretender (z. B. der Anstieg des Meeres-

spiegels) und plötzlich auftretender Stressfaktoren 

(z. B. Überschwemmungen), die die Handlungsoptio-

nen der Betroffenen stark einschränken.26 Neben der 

Exposition gegenüber Klimarisiken beeinflussen eine 

Vielzahl sozialer, kultureller, politischer, wirtschaft-

licher und anderer nicht-klimarelevanter Faktoren die 

Entscheidung für oder gegen eine Umsiedlung – so-

wohl auf Seiten der betroffenen Menschen als auch 

auf der der staatlichen oder externen Akteure.27 

Während Vertreibung eher am einen und Migra-

tion am anderen Ende des Kontinuums von Zwang 

 

24 Robin Bronen, »Climate-induced Community Reloca-

tions: Using Integrated Social-ecological Assessments to 

Foster Adaptation and Resilience«, in: Ecology and Society, 20 

(2015) 3, S. 288–304. 

25 Vgl. Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home 

[wie Fn. 5], S. 43f. 

26 Ebd., S. 44f. 

27 Idowu J. Ajibade / A. R. Siders, »Introduction: Climate 

Change and Planned Retreat«, in: dies. (Hg.), Global Views on 

Climate Relocation and Social Justice, London: Routledge, 2021, 

S. 1–16 (1), doi: 10.4324/9781003141457-1. 

und Freiwilligkeit28 stehen, können geplante Umsied-

lungen als freiwillig oder als unfreiwillig gelten. Die 

Zuordnung ist oft schwierig, da auch scheinbar ein-

vernehmliche Umsiedlungen einen »erzwungenen« 

Charakter haben können, zum Beispiel wenn staat-

liche Akteure Bewohner:innen eines Risikogebiets 

zum Ortswechsel drängen. Ein zentrales Unter-

scheidungskriterium kann daher sein, in welchem 

Maße Wahl-, Mitsprache- und Beteiligungsmöglich-

keiten der Betroffenen gewährleistet sind.29 Hilfreich 

ist zudem die Unterscheidung zwischen Umsiedlun-

gen, die durch die jeweils betroffene Gemeinschaft 

geleitet werden (community-led) und solchen, bei denen 

dies nicht der Fall ist. 

Formen geplanter Umsiedlungen 

Umsiedlungen können von Einzelpersonen, Gemein-

schaften oder staatlichen Stellen initiiert werden – 

aber auch von Nichtregierungsorganisationen (NROs) 

oder anderen externen Akteuren. Aus der oben be-

reits genannten globalen Bestandsaufnahme geplan-

ter Umsiedlungen geht hervor, dass deren Umfang 

stark variiert: Er reicht von sehr kleinen Maßnahmen 

mit nur vier Haushalten – wie im Dorf Vunisavisavi 

auf Fidschi – bis hin zu größeren Umsiedlungs-

projekten mit rund 1.000 Haushalten, wie im Fall von 

Gramalote in Kolumbien. Manche Umsiedlungen 

finden zwischen nur einem Ursprungs- und einem 

Zielort statt, die häufig in kurzer Distanz zueinander 

liegen, so dass die Betroffenen oft weiterhin ihre 

Tätigkeiten am Ursprungsort (z. B. Landwirtschaft, 

Fischerei) fortsetzen können. Andere Umsiedlungen 

schließen mehrere Herkunfts- oder Zielorte mit ein, 

was das Risiko einer Zersplitterung der Gemeinschafts-

strukturen birgt – insbesondere, wenn Bevölkerungs-

gruppen zusammengelegt oder auf verschiedene Orte 

verteilt werden.30 

Aufgrund dieser Vielfalt existiert kein universell 

gültiger politischer, strategischer und operativer 

 

28 Cantor, »Conceptualising ›Relocation‹« [wie Fn. 18], 

S. 35. 

29 Vgl. Hanne Wiegel u.a., »Safe from What? Understand-

ing Environmental Non-migration in Chilean Patagonia 

through Ontological Security and Risk Perceptions«, in: 

Regional Environmental Change, 21 (2021) 43, doi: 

10.1007/s10113-021-01765-3; Bower / Weerasinghe, Leaving 

Place, Restoring Home [wie Fn. 5], S. 45. 

30 Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home 

[wie Fn. 5], S. 18f, 40. 

https://www.jstor.org/stable/26270247?seq=1
https://www.jstor.org/stable/26270247?seq=1
https://www.jstor.org/stable/26270247?seq=1
https://doi.org/10.4324/9781003141457-1
https://doi.org/10.1007/s10113-021-01765-3
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Ansatz für Umsiedlungen.31 Vielmehr unterscheidet 

sich ihre Konzeption und Umsetzung je nach klima-

tischen, geografischen, politischen und sozioökono-

mischen Gegebenheiten. Unterschiede bestehen etwa 

beim Grad der Planung, bei partizipativen Mechanis-

men, beim Umfang staatlicher Interventionen, bei 

den rechtlichen und politischen Rahmenbedingun-

gen, der Finanzierung sowie beim Zugang zu öffent-

lichen Dienstleistungen.32 

 

 

31 Ferris / Bower, »What We Know, Don’t Know« [wie Fn. 14], 

S. 3; Sam Huckstep / Michael Clemens, Climate Change and 

Migration. An Omnibus Overview for Policymakers and Development 

Practitioners, Washington, D.C.: Center for Global Develop-

ment (CGD), Mai 2023 (CGD Policy Paper, Nr. 292), S. 92. 

32 Vgl. Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home 

[wie Fn. 5]. 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/climate-change-and-migration-omnibus-overview-policymakers-and-development.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/climate-change-and-migration-omnibus-overview-policymakers-and-development.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/climate-change-and-migration-omnibus-overview-policymakers-and-development.pdf
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Geplante Umsiedlungen sind komplex, ressourcen-

intensiv und politisch anspruchsvoll. Die bisherigen 

Erfahrungen sind überwiegend negativ, sowohl für 

die unmittelbar betroffenen Gemeinschaften als auch 

für die Aufnahmegesellschaften. Die Umsiedlungen 

sind häufig verbunden mit gravierenden Verletzun-

gen grundlegender Menschenrechte – etwa in Bezug 

auf die Versorgung mit Wasser und Nahrung, auf die 

Unterbringung und die sanitären Einrichtungen, auf 

Bildungsangebote und sogar im Hinblick auf die 

Gesundheit und das Leben.33 Betroffene verlieren 

nach einer Umsiedlung oft ihre Existenzgrundlagen, 

kulturellen Bindungen und sozialen Netzwerke, 

während sie am neuen Standort eine mangelhafte 

Infrastruktur, ein eingeschränkter Zugang zu Dienst-

leistungen und fehlende Möglichkeiten zur Sicherung 

ihres Unterhalts erwartet.34 In nur etwa der Hälfte der 

weltweit dokumentierten Umsiedlungsfälle konnten 

die Betroffenen beispielsweise ihren bisherigen 

Lebensstandard halten.35 Häufig verlagern Umsied-

lungen auch die Risiken, statt sie langfristig zu min-

dern, etwa wenn der neue Standort anderen Klima- 

oder Umweltgefahren ausgesetzt ist. Dies kann 

 

33 Vgl. Special Rapporteur, Planned Relocation of People in the 

Context of Disasters [wie Fn. 19], S. 9ff. 

34 Vgl. Balachandran u.a., »Planning for Disaster-Induced 

Relocation« [wie Fn. 15]; Elizabeth Ferris / Sanjula Weera-

singhe, »Promoting Human Security: Planned Relocation as 

a Protection Tool in a Time of Climate Change«, in: Journal 

on Migration and Human Security, 8 (2020) 2, S. 134–149; 

Andrew L. Dannenberg u.a., »Managed Retreat as a Strategy 

for Climate Change Adaptation in Small Communities: 

Public Health Implications«, in: Climatic Change, 153 (2019) 

1–2, S. 1–14. 

35 Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home 

[wie Fn. 5], S. 40. 

wiederum zu Rückkehrbewegungen oder (erneuter) 

Vertreibung führen.36 

Umsiedlung kann eine Fehlanpassung 
an den Klimawandel sein, wenn sie 

neue Bedrohungen, Vulnerabilitäten 
oder Ungleichheiten erzeugt. 

Umsiedlungen können daher Fehlanpassungen an 

den Klimawandel darstellen, insbesondere wenn sie 

neue Bedrohungen, Vulnerabilitäten oder Ungleich-

heiten schaffen.37 So haben Umsiedlungsprozesse in 

der Vergangenheit bestehende Machtverhältnisse 

zementiert und soziale Disparitäten verschärft, und 

zwar nicht nur in sozioökonomischer Hinsicht, son-

dern auch in Bezug auf Geschlecht, Alter, Familien-

stand oder ethnische Zugehörigkeit.38 Frauen, zum 

Beispiel, sind meist Mieterinnen oder Landnutzerin-

nen. Sie besitzen selten eigenes Land, weshalb Um-

siedlungsprogramme, die Landbesitz und Eigentum 

voraussetzen, ihre Bedürfnisse und Gewohnheits-

rechte oft vernachlässigen.39 Besonders betroffen sind 

auch indigene Gruppen, deren Lebensunterhalt, 

Kultur und Identität häufig eng mit ihrem Land ver-

knüpft sind. Für viele von ihnen ist der Verlust ihres 

Landes daher weit mehr als nur ein physischer Orts-

 

36 Abhas K. Jha u.a., Safer Homes, Stronger Communities. A 

Handbook for Reconstructing after Natural Disasters, Washington, 

D.C.: The World Bank, 2010, S. 73. 

37 Vgl. Susanne Melde u.a., Making Mobility Work for Adap-

tation to Environmental Changes. Results from the MECLEP Global 

Research, Genf: IOM, 2017, 50-54; 93; Johanna Nalau / John 

Handmer, »Improving Development Outcomes and Reducing 

Disaster Risk through Planned Community Relocation«, in: 

Sustainability, 10 (2018) 10, doi: 10.3390/su10103545. 

38 Piggott-McKellar u.a., »A Livelihood Analysis of Resettle-

ment Outcomes« [wie Fn. 15], S. 1486. 

39 Ajibade / Siders, »Climate Change and Planned Retreat« 

[wie Fn. 27], S. 6f. 
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/290301468159328458/pdf/528390PUB0safe101Official0Use0Only1.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_comparative_report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_comparative_report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_comparative_report.pdf
https://doi.org/10.3390/su10103545
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wechsel – er stellt eine Bedrohung ihrer gesamten 

Lebensweise dar.40 

Wissenschaftliche Fallstudien und vergleichende 

Analysen zeigen jedoch auch: Schäden und Verluste 

lassen sich deutlich verringern, wenn Regierungen 

frühzeitig planen, ausreichende Ressourcen bereit-

stellen, transparente und verbindliche Rahmen-

bedingungen schaffen und Schutzmaßnahmen zur 

Wahrung der Rechte der Betroffenen vorsehen. Zu-

dem können in der Regel bessere Umsiedlungsergeb-

nisse erzielt werden, wenn die betroffenen Gemein-

schaften in Entscheidungsprozesse einbezogen wer-

den und sie ihre Lebensgrundlagen und kulturellen 

und familiären Bindungen am neuen Standort er-

halten können.41 

Nichtsdestotrotz sind Umsiedlungen mit Spannun-

gen verbunden, die nicht immer auflösbar und in der 

Regel von politischen Kontroversen begleitet sind, 

insbesondere im Hinblick auf die Frage ihrer Not-

wendigkeit: Wer entscheidet, ob ein Verbleib noch 

zumutbar ist? Was geschieht, wenn Teile der Gemein-

schaft zurückbleiben wollen? Dürfen Regierungen 

Umsiedlungen zum Schutz von Menschenleben auch 

gegen den Willen Einzelner anordnen? Und wie lässt 

sich verhindern, dass das Instrument der Umsiedlung 

aus wirtschaftlichen oder politischen Motiven miss-

braucht wird?42 Die folgenden Abschnitte fassen 

zentrale Spannungsfelder und Herausforderungen 

geplanter Umsiedlungen zusammen und stellen zu-

gleich wirksame Praktiken und Erfolgsfaktoren vor, 

die zu besseren Ergebnissen führen können. 

Schaffung nationaler Strategien und 
Regulierungsansätze 

Staaten tragen völkerrechtlich die Hauptverantwor-

tung für den Schutz der Menschen in ihrem Hoheits-

 

40 Special Rapporteur, Planned Relocation of People in the 

Context of Disasters [wie Fn. 19], S. 14. 

41 Vgl. beispielsweise Bower u.a., »Enabling pathways« 

[wie Fn. 15]; Piggott-McKellar u.a. »A Livelihood Analysis of 

Resettlement Outcomes« [wie Fn. 15]; Gini u.a., »Navigating 

Tensions« [wie Fn. 21]; Rachel Harrington-Abrams, »Towards 

Greater Transparency and Accountability in Decision-making 

for Planned Relocation«, in: Forced Migration Review, 69 (März 

2022), S. 54–55. 

42 Elizabeth Ferris, »Climate-Induced Resettlement: 

Environmental Change and the Planned Relocation of 

Communities«, in: The SAIS Review of International Affairs, 35 

(2015) 1, S. 109–117 (112). 

gebiet, auch bei Katastrophen und Umweltgefahren. 

Sie sind verpflichtet, präventive Maßnahmen zum 

Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit 

und der Gesundheit zu ergreifen – was auch bedeu-

ten kann, Menschen aus einer Gefahrenzone zu brin-

gen oder in Ausnahmefällen eine Umsiedlung durch-

zuführen. Geplante Umsiedlungen innerhalb natio-

naler Grenzen liegen somit vorrangig in der Zustän-

digkeit der Nationalstaaten und ihr Ablauf wird 

durch deren Rechtssysteme bestimmt.43 

Gegenwärtig variiert der rechtliche Rahmen für 

geplante Umsiedlungen je nach Land stark. Nur sehr 

wenige Länder, darunter Fidschi, Papua-Neuguinea, 

Peru, Salomonen und Uruguay hatten bis Ende 2024 

umsiedlungsspezifische nationale Strategien oder/und 

Gesetze entwickelt. Gleichwohl fehlen auch in vielen 

dieser Reglements wichtige Elemente wie klare Finan-

zierungsregelungen und Vorgaben, die einen aus-

reichenden Schutz oder eine systematische Einbin-

dung betroffener Gemeinschaften gewährleisten.44 

Häufig sind relevante Bestimmungen auch im Rahmen 

anderer Politikbereiche verankert. So haben weitere 

Länder45 – etwa Vanuatu46 und Bangladesch47 – 

nationale Rahmenwerke entwickelt, die sich zwar in 

erster Linie auf den Klimawandel oder katastrophen- 

und klimabedingte Binnenvertreibung fokussieren, 

aber geplante Umsiedlungen als Maßnahme zur 

Klimaanpassung, Katastrophenvorsorge oder als 

dauerhafte Lösung anerkennen. In einigen Fällen 

verpflichteten sich Staaten in solchen Dokumenten 

auch zur Entwicklung von spezifischen Umsiedlungs-

 

43 McAdam / Ferris, »Planned Relocations in the Context of 

Climate Change« [wie Fn. 18], S. 159ff. 

44 Für eine detaillierte Übersicht über die einzelnen 

Rahmenwerke siehe Steven Goldfinch / Sam Huckstep, 

Planned Relocation of Climate-Vulnerable Communities. Preparing 

Multilateral Development Banks, Washington, D.C.: Center for 

Global Development (CGD), Februar 2025 (Policy Paper 352), 

S. 8f; Human Rights Watch, Submission to the UN Special Rap-

porteur on the Rights of Internally Displaced Persons, 2024, S. 6ff. 

45 Vgl. PDD, Information Brief: The Platform on Disaster Displace-

ment and Planned Relocation, Genf: November 2024: Neben 

pazifischen Inselstaaten und süd-(ost-)asiatischen Ländern 

gehören dazu auch südamerikanische Länder wie Kolumbien 

und Bolivien sowie afrikanische Länder wie Ruanda und 

Malawi – und nur ein europäisches Land (Frankreich). 

46 Vgl. Vanuatu National Disaster Management Office, 

National Policy on Climate Change and Distaster-induced Displace-

ment, Port Vila, 2018. 

47 Vgl. Ministry of Disaster Management and Relief, 

Government of the People’s Republic of Bangladesh, National 

Strategy on Internal Displacement Management, Dhaka 2021. 

https://www.fmreview.org/climate-crisis/harringtonabrams/
https://www.fmreview.org/climate-crisis/harringtonabrams/
https://www.fmreview.org/climate-crisis/harringtonabrams/
https://www.cgdev.org/sites/default/files/planned-relocation-preparing-multilateral-development-banks.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/planned-relocation-preparing-multilateral-development-banks.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/internaldisplacement/cfis/hrc56-climate-change/subm-hrc56-climate-change-cso-hr-watch.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/internaldisplacement/cfis/hrc56-climate-change/subm-hrc56-climate-change-cso-hr-watch.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2024/11/Planned_Relocation_Info_Brief_website.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2024/11/Planned_Relocation_Info_Brief_website.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/press_release/file/iom-vanuatu-policy-climate-change-disaster-induced-displacement-2018.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/press_release/file/iom-vanuatu-policy-climate-change-disaster-induced-displacement-2018.pdf
https://modmr.gov.bd/site/publications/d4ff8fc0-bab4-4d9d-bd4a-3b9350c13f21/National-Strategy-on-Internal-Displacement-Management
https://modmr.gov.bd/site/publications/d4ff8fc0-bab4-4d9d-bd4a-3b9350c13f21/National-Strategy-on-Internal-Displacement-Management


 Schaffung nationaler Strategien und Regulierungsansätze 

 SWP Berlin 

 Wenn die Heimat unbewohnbar wird 

 November 2025 

 15 

richtlinien, die einen übergreifenden Rahmen, klare 

Zuständigkeiten und Schutzstandards für geplante 

Umsiedlungen festlegen sollen. 

Fidschi und die Salomonen sind bislang die einzi-

gen Länder, die solche Richtlinien erarbeitet haben. 

Fidschi gilt dabei als Vorreiter, denn es verfügt über 

eines der weltweit weitreichendsten Rahmenwerke 

für geplante Umsiedlungen (vgl. Infobox 2). 

Zu den weltweit fortschrittlichsten Maßgaben für 

geplante Umsiedlungen zählen auch die des Insel-

staats Salomonen: Die Richtlinien orientieren sich an 

einem menschenzentrierten, partizipativen Ansatz, 

betonen den Schutz des Lebensstandards, der Rechte 

und der kulturellen Identität der Betroffenen und 

sehen Beschwerdemechanismen während des Um-

siedlungsprozesses vor.48 Allerdings enthalten sie 

keine Einzelheiten zur Finanzierung von Umsied-

lungen. Die konkrete Umsetzung der Richtlinie steht 

zudem noch aus. Schwache Institutionen und um-

strittene Landansprüche erschweren die Durch-

 

48 Vgl. Solomon Islands Government, Planned Relocation 

Guidelines, 2022. 

führung zusätzlich: 87 Prozent des Landes stehen 

unter Gewohnheitsrecht, wobei die Land- und Res-

sourcennutzungsrechte weitgehend unregistriert 

und oft strittig sind.49 

Eine verbindliche Regelung des Themas klima-

wandelbedingter Umsiedlung auf nationaler Ebene 

ist eine zentrale Stellschraube, um einen gesamtstaat-

lichen Ansatz zu gewährleisten, Missbrauch vor-

zubeugen und die Rechte der betroffenen Bevölke-

rungsgruppen zu schützen. Die Entwicklung eines 

kohärenten Governance-Ansatzes wie in Fidschi, der 

Verfahren und Zuständigkeiten unter Einbeziehung 

von Menschenrechtsprinzipien klar regelt, stellt 

sicher, dass Umsiedlungsentscheidungen sowie 

Planung und Umsetzung ordnungsgemäß und rechts-

konform erfolgen.50 Insbesondere bietet die Klärung, 

 

49 Human Rights Watch, »There’s Just No More Land«. Com-

munity-led Planned Relocation as Last-resort. Adaptation to Sea Level 

Rise in Solomon Islands, März 2025, S. 5. 

50 IOM, Planned Relocation for Communities in the Context of 

Environmental Change and Climate Change. A Training Manual for 

Provincial and Local Authorities, Hanoi 2017, S. 18f. 

Infobox 2 
Best-Practice-Beispiel – Fidschis Ansatz für geplante Umsiedlungen 

Wie viele Inselstaaten ist auch Fidschi mit wetterbedingten 

Gefahren konfrontiert, die durch den Klimawandel noch 

verschärft werden. 2014 identifizierte die Regierung auf der 

Grundlage der prognostizierten Auswirkungen des Klima-

wandels 676 Küstengemeinden, die in den kommenden Jahr-

zehnten ihren Wohnort wechseln müssen. Davon wurden 42 

für eine möglichst rasche Umsiedlung priorisiert. Vor diesem 

Hintergrund wurden nationale Umsiedlungsrichtlinien (2018) 

und Verfahrensrichtlinien (Standard Operating Procedures, SOPs) 

(2023) entwickelt. Letztere wurden in einem ausführlichen 

Beratungsprozess mit verschiedenen Interessengruppen er-

arbeitet, darunter Regierungsbehörden, NROs, zivilgesellschaft-

liche Organisationen, akademische Einrichtungen, private 

Akteure, regionale Organisationen und internationale Ent-

wicklungspartner. 

2019 richtete Fidschi als erstes Land weltweit einen natio-

nalen Climate Relocation of Communities Trust Fund (CROC) 

mit zweckgebundenen Mitteln für geplante Umsiedlungen ein. 

Ihm fließen neben bilateralen und internationalen Beiträgen 

3 Prozent der Einnahmen aus der Umwelt- und Klimaanpas-

sungsabgabe des Landes (einer Steuer auf Luxusdienstleistungen 

und Versorgungsunternehmen) zu. Darüber hinaus wird von 

den betroffenen Gemeinschaften erwartet, dass sie ihre eigenen 

Ressourcen und Arbeitskräfte einbringen. Im Jahr 2021 wurde 

der rechtliche Rahmen im Climate Change Act gesetzlich 

verankert. Zusätzlich koordinieren Vertreter:innen relevanter  

 Ministerien in einer eigens eingerichteten Taskforce on Reloca-

tion and Displacement die Umsetzung aller damit verbundenen 

Initiativen und Prozesse.
a
 

Fidschi verfügt damit über einen der weltweit umfassends-

ten politischen Ansätze für geplante Umsiedlungen. Dieser 

schließt auch genaue Vorgaben ein zum Schutz und zur Wah-

rung des Wohlergehens der betroffenen Bevölkerungsgruppen 

sowie zur Einbeziehung verschiedener Interessengruppen – 

darunter Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behin-

derungen – während des gesamten Umsiedlungsprozesses. 

Zudem hat der Inselstaat klare Zuständigkeiten und partizi-

pative Verfahren für die Planung, Finanzierung und Durch-

führung von Umsiedlungen festgelegt. Ergänzt wird das 

Reglement durch Instrumente zur Überwachung, Evaluierung 

und Kapazitätsentwicklung. Allerdings ist der Umfang des 

fidschianischen Treuhandfonds bislang sehr gering; nur Neu-

seeland hat Mittel (5,6 Mio. Neuseeland-Dollar) zugesagt, und 

die erste aus dem Fonds finanzierte Umsiedlung verzögert 

sich erheblich.
b
 

a Vgl. Government of Fiji, Climate Relocation of Communities Trust 

Fund. Understanding the Climate Relocation of Communities Trust Fund 

and How You Can Contribute, Mai 2023 (Information Brief 2). 

b Merewalesi Yee u.a., »›Where My Heart Belongs‹: Disaster-

induced Displacement in Nabavatu Village, Fiji«, Researching 

Internal Displacement (Blog), März 2025, S. 4f. 
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https://perma.cc/R6V5-7A2V
https://perma.cc/R6V5-7A2V
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2025/03/solomonislands0325web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2025/03/solomonislands0325web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2025/03/solomonislands0325web.pdf
https://publications.iom.int/books/planned-relocation-communities-context-environmental-change-and-climate-change
https://publications.iom.int/books/planned-relocation-communities-context-environmental-change-and-climate-change
https://publications.iom.int/books/planned-relocation-communities-context-environmental-change-and-climate-change
https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/05/CROCTF-Information-Brief-2.pdf
https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/05/CROCTF-Information-Brief-2.pdf
https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/05/CROCTF-Information-Brief-2.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2025/03/Yee-et-al-Nabavatu.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2025/03/Yee-et-al-Nabavatu.pdf
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wer für welche Teilaspekte geplanter Umsiedlungen 

zuständig ist, die Chance, die Koordination zwischen 

den involvierten Instanzen zu verbessern und lang-

fristig produktive Kooperationsbeziehungen zwischen 

den betroffenen Gemeinschaften, den Regierungen 

und nicht-staatlichen Akteuren anzubahnen.51 

Kosten- und Ressourcenintensität 

Geplante Umsiedlungen sind äußerst kostspielig, 

ihre Finanzierung schwierig. Die finanziellen Auf-

wendungen variieren dabei erheblich – von über 

100.000 US-Dollar pro Person für Umzugsprojekte in 

Küstenregionen Louisianas und Dörfern Alaskas bis 

unter 10.000 US-Dollar pro Person für Umsiedlungen 

auf Fidschi.52 Zwar können einige Länder – vor allem 

im sogenannten Globalen Norden – auf eigene 

Ressourcen zurückgreifen, doch in anderen Welt-

regionen ist externe Unterstützung von Seiten inter-

nationaler Finanzinstitute oder anderer Geber:innen 

häufig unverzichtbar. Insbesondere für einkommens-

schwache Staaten, denen es meist an finanziellen 

Mitteln und Zugang zu internationalen Kredit- und 

Kapitalmärkten fehlt, sind solche Vorhaben ohne 

Hilfe Dritter kaum realisierbar (vgl. Kapitel »Inter-

nationale Finanzierungsinstrumente«, S. 26).53 

Die Ansätze und Instrumente zur Finanzierung 

geplanter Umsiedlungen variieren stark. Das Gleiche 

gilt für die Verteilung von Kosten und Verantwortung. 

Häufig werden jedoch ad hoc Mittel aus verschiede-

nen Quellen kombiniert – etwa von (sub-)nationalen 

und lokalen Regierungen, (internationalen) NROs, 

Kirchen, philanthropischen Stiftungen, Geberländern, 

multilateralen Entwicklungsbanken (MDB), inter-

nationalen Organisationen oder dem Privatsektor. In 

manchen Fällen tragen auch die betroffenen Gemein-

schaften selbst die Kosten, beispielsweise über Crowd-

funding, wie in Pune (Indien) oder Panama. Die 

Finanzierungsmechanismen, die für die notwendigen 

Ausgaben herangezogen werden, reichen von staat-

lichen Mitteln, spezifischen öffentlichen Steuern, Ver-

sicherungen, Darlehen, Anleihen, Spenden, Notfall-

 

51 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1264. 

52 Miyuki Hino u.a., »Managed Retreat as a Response to 

Natural Hazard Risk«, in: Nature Climate Change, 7 (2017), 

S. 364–370 (368). 

53 Gabriela Nagle Alverio u.a., »The Role of International 

Organizations in Equitable and Just Planned Relocation«, in: 

Journal of Environmental Studies and Sciences, 11 (2021) 3, 

S. 511–522 (517). 

fonds, Zuschüssen bis hin zu Treuhandfonds wie dem 

CROC Trust Fund in Fidschi (vgl. Infobox 2, S. 15). In 

der Regel verfügen die Länder jedoch über keine klar 

definierten Finanzierungsinstrumente für geplante 

Umsiedlungen. Der Mangel an transparenten, öffent-

lich zugänglichen Informationen zu den tatsächlich 

genutzten Finanzierungsquellen und -mechanismen 

erschwert eine umfassende Analyse bestehender 

Finanzierungspraktiken für geplante Umsiedlungen.54  

Die Komplexität, der langfristige Planungsbedarf 

und die Kosten von Umsiedlungsprozessen über-

fordern nicht selten die Ressourcen und Verwaltungs-

kapazitäten der betroffenen Staaten.55 In einigen 

Fällen haben staatliche Untätigkeit und fehlende 

Finanzmittel auch dazu geführt, dass dringend 

notwendige Umsiedlungen auf unbestimmte Zeit 

verschoben oder nur partiell umgesetzt wurden – 

mit der Folge, dass es erhebliche sozioökonomische 

Auswirkungen auf die betroffenen Menschen gab.56 

Politische Interessen und 
Missbrauchspotential 

Die Umsetzung geplanter Umsiedlungen hängt nicht 

nur von rechtlichen Rahmenbedingungen und finan-

ziellen Mitteln, sondern maßgeblich vom politischen 

Willen der nationalen Regierung und der zuständigen 

Behörden ab.57 Umsiedlungsentscheidungen sind 

häufig staatlich gesteuert und nicht selten politisch 

oder wirtschaftlich motiviert – oft ohne ausreichende 

Konsultation oder Einbindung der betroffenen Bevöl-

 

54 Vgl. Huckstep / Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], 

S. 99f; Jonathan Boston u.a., »Designing a Funding Frame-

work for the Impacts of Slow-onset Climate Change — In-

sights from Recent Experiences with Planned Relocation«, 

in: Current Opinion in Environmental Sustainability, 50 (2021), 

S. 159–168 (161f); David Durand-Delacre u.a., Funding 

Futures, Access to Funding for Planned Relocation as Loss and 

Damage, Genf: PDD, 2025.  

55 Vgl. Human Rights Watch, Community-led Planned Reloca-

tion as Last-resort [wie Fn. 49]. 

56 Nagle Alverio u.a., »The Role of International Organiza-

tions« [wie Fn. 53], S. 512; Ajibade / Siders, »Climate Change 

and Planned Retreat« [wie Fn. 27], S. 9; Colette Mortreux u.a., 

»Political Economy of Planned Relocation: A Model of Action 

and Inaction in Government Responses«, in: Global Environ-

mental Change, 50 (2018), S. 123–132 (131). 

57 Melde u.a., Making Mobility Work for Adaptation [wie 

Fn. 37], S. 53. 
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kerung (vgl. Kapitel »Grad der Mitsprache«, S. 19).58 

Politische Kalküle und Kosten-Nutzen-Abwägungen 

beeinflussen dabei etwa, wer umgesiedelt wird, wo-

hin, wann und wie Menschen auf neue Orte verteilt 

werden. Durch wechselnde Regierungen und Prio-

ritäten kann die Umsetzung geplanter Umsiedlungen 

Jahrzehnte59 in Anspruch nehmen. Dies erschwert die 

Planung, erhöht das Risiko neuer Vulnerabilitäten 

und belastet das Vertrauen der Betroffenen.60 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Klima-

anpassung als Vorwand genutzt wird, um Partikular-

interessen durchzusetzen oder unpopuläre oder zu-

vor diskreditierte Umsiedlungsmaßnahmen zu legi-

timieren. Besonders problematisch ist dies, wenn 

klimawandelbedingte Umsiedlungen als Instrument 

gegen politisch marginalisierte Gemeinschaften 

eingesetzt werden.61 Die staatlichen Umsiedlungs-

bemühungen in der Region Lempira (Honduras) nach 

dem Hurrikan Mitch müssen zum Beispiel auch vor 

dem Hintergrund politischer Interessen gesehen 

werden, die darauf abzielten, die Bevölkerung aus 

dem Celaque-Nationalpark zu verdrängen.62 

Einige betroffene Communities begegnen staatlich 

initiierten Umsiedlungen daher mit großen Vor-

behalten – nicht zuletzt, weil diese oft Erinnerungen 

wecken an Geschehnisse aus der Zeit des Kolonialis-

mus, an vergangene Zwangsumsiedlungen und Ver-

treibungen, die nicht selten das Vertrauen in staat-

liche Maßnahmen nachhaltig beeinträchtigt haben.63 

 

58 Goldfinch / Huckstep, Preparing Multilateral Development 

Banks [wie Fn. 44], S. 3. 

59 Die globale Bestandsaufnahme zeigt, dass die Zeitspanne 

zwischen der Einleitung und dem Abschluss der physischen 

Umsiedlung von ein bis zwei Jahren bis hin zu mehreren 

Jahrzehnten reicht, vgl. Bower / Weerasinghe, Leaving Place, 

Restoring Home [wie Fn. 5], S. 36. 

60 IOM, A Training Manual for Provincial and Local Authorities 

[wie Fn. 50], S. 18. 

61 Arnall, »Resettlement as Climate Adaptation« [wie Fn. 17], 

S. 253, 258; Anthony Oliver-Smith / Alex de Sherbinin, 

»Something Old and Something New. Resettlement in the 

Twenty-first Century«, in: Susan Martin u.a. (Hg.), Humani-

tarian Crises and Migration. Causes, Consequences and Responses, 

London: Routledge, 2014, S. 243–264 (254), doi: 

10.4324/9780203797860-12; Ferris / Bower, »What We Know, 

Don’t Know« [wie Fn. 14], S. 7. 

62 Vgl. Benjamin F. Timms, »The (Mis)Use of Disaster as 

Opportunity: Coerced Relocation from Celaque National 

Park, Honduras«, in: Antipode, 43 (2011) 4, S. 1357–1379. 

63 McAdam / Ferris, »Planned Relocations in the Context of 

Climate Change« [wie Fn. 18], S. 156f; Special Rapporteur, 

Ein Beispiel hierfür sind indigene Gemeinschaften in 

Alaska, deren Erfahrungen mit früheren staatlich 

angeordneten Zwangsumsiedlungen bis heute fort-

wirken und sich in einem tiefen Misstrauen gegen-

über Regierungsbehörden niederschlagen.64 

Auf nationaler Ebene mangelt es zudem oft an 

Transparenz darüber, wie und warum Regierungen 

Umsiedlungen initiieren, unterstützen oder verzögern 

und welche Faktoren oder Interessengruppen diese 

Entscheidungen mitbestimmen. Gleichzeitig gibt es 

für die Akteure, die Umsiedlungen planen und um-

setzen, selten Rechenschaftspflichten. Zudem fehlen 

häufig politische Anreize, betroffene Gemeinschaften 

systematisch in Entscheidungsprozesse einzubeziehen 

und ihre Bedürfnisse angemessen zu berücksich-

tigen.65 

Mehr Transparenz könnten vor allem die Natio-

nalen Anpassungspläne (NAPs) schaffen, die ein inter-

national anerkanntes Planungsinstrument im Rah-

men der UNFCCC sind. Doch von den 53 NAPs, die bis 

März 2024 bei der UNFCCC eingereicht wurden, er-

wähnten nur 26 geplante Umsiedlungen – meist am 

Rande und ohne Angabe zu Umfang, Zeitrahmen 

oder betroffenen Gebieten. Nur 45 Prozent der 53 ent-

hielten überhaupt konkretere Ausführungen.66 Zu-

gleich besteht eine Lücke in der Dokumentation: Ein 

Abgleich der eingereichten Nationalen Anpassungs-

pläne67 mit der schon zitierten globalen Bestands-

aufnahme von über 400 dokumentierten Umsiedlungs-

fällen in 78 Ländern belegt, dass viele dieser Länder 

entweder keine Berichte eingereicht oder darin keine 

Umsiedlungen erwähnt haben – obwohl entspre-

chende Maßnahmen vor Ort längst stattfinden.68 

 

Planned Relocation of People in the Context of Disasters [wie Fn. 19], 

S. 14. 

64 Arnall, »Resettlement as Climate Adaptation« [wie 

Fn. 17], S. 257. 

65 Harrington-Abrams, »Towards Greater Transparency« 

[wie Fn. 41], S. 54. 

66 Vgl. SLYCAN Trust, Briefing Note: Human Mobility in 

National Adaptations Plans (Updated Version), Colombo, 

Sri Lanka, März 2024 (Human Mobility in the Context of 

Climate Change, Nr. 7). 

67 Entweder in Form von NAPs, National Adaptation 

Programmes of Action for Least Developed Countries oder 

Adaptation Communications for All Countries. 

68 Vgl. Harrington-Abrams, »Towards Greater Trans-

parency« [wie Fn. 41]. 

https://doi.org/10.4324/9780203797860-12
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2024/04/UPDATED-Briefing-Note-Human-Mobility-in-NAPs-1_compressed.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2024/04/UPDATED-Briefing-Note-Human-Mobility-in-NAPs-1_compressed.pdf
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Komplexe Landfragen 

Weitere Herausforderungen bei dauerhaften Um-

siedlungen aus Risikogebieten stellen sich durch 

ungeklärte Fragen bei Land(nutzungs)rechten. Von 

diesem Problem betroffen sind sowohl die umzusie-

delnden Personen als auch jene, deren Land als neuer 

Standort genutzt werden soll.69 So können Behörden 

die Nutzung bestimmter Räume (z. B. als Wohnsitz) 

beschränken oder Landbesitzrechte entziehen, wenn 

ein Gebiet als ein Risikogebiet identifiziert wurde. 

Häufig fehlen rechtliche Schutzmechanismen, um 

bestehende Landrechte – insbesondere gewohnheits-

rechtliche und traditionelle – wirksam anzuerken-

nen, zu sichern oder zu entschädigen. Auch Perso-

nen, die ihr Land für Umsiedlungen zur Verfügung 

stellen müssen, erhalten oft keine angemessene 

Entschädigung. In der Folge kann es zu erheblichen 

Konflikten kommen. Ein Beispiel dafür ist Mosambik: 

Nach dem Zyklon Idai im Jahr 2019 wurden dort 

80.000 Menschen an 66 neue Standorte umgesiedelt. 

Lücken und Unstimmigkeiten in den rechtlichen 

Vorgaben in Verbindung mit einer selektiven An-

wendung der Rechtsvorschriften führten dazu, dass 

die Landrechte sowohl der umzusiedelnden Menschen 

als auch der Aufnahmegemeinschaften ungeschützt 

blieben. Die unklare Rechtslage in Sachen Landbesitz 

und Enteignungen stellte nicht nur eine zentrale 

Herausforderung für das Umsiedlungsprogramm dar, 

sondern hatte auch Spannungen zwischen den um-

gesiedelten Haushalten und den Aufnahmegemein-

schaften zur Folge.70 

Divergierende Bewertung von Risiko und 
Unbewohnbarkeit 

Entscheidungen über geplante Umsiedlungen drehen 

sich häufig um die Frage, wann ein Ort als unbewohn-

bar gilt – und ab welchem Punkt ein Verbleib für die 

Bevölkerung nicht mehr zumutbar oder sicher ist.71 

Doch die Festlegung solcher Schwellenwerte ist 

schwierig. Es existiert bislang keine international 

 

69 McAdam / Ferris, »Planned Relocations in the Context of 

Climate Change« [wie Fn. 18], S. 138f.; Nalau / Handmer, 

»Improving Development Outcomes« [wie Fn. 37], S. 7. 

70 Vgl. Carolien Jacobs / Bernardo Almeida, Land and Climate 

Change: Rights and Environmental Displacement in Mozambique, 

Leiden: Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and 

Society, 2020. 

71 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1263. 

anerkannte Definition von »(Un)bewohnbarkeit« und 

auch eine »Risikoschwelle«, ab der eine Umsiedlung 

notwendig wird, ist oft nicht eindeutig zu bestimmen, 

da Gefahren- und Katastrophenkontexte stark variie-

ren. Zudem ist die Risikotoleranz der Betroffenen 

individuell und situationsabhängig: Sie hängt nicht 

nur von der tatsächlichen Bedrohungslage ab, son-

dern auch von sozialen Bindungen, Machtdynamiken, 

der kulturellen und emotionalen Verbundenheit mit 

dem Ort sowie davon, ob sich alternative Möglich-

keiten zur Existenzsicherung bieten. Vorstellungen 

von Bewohnbarkeit lassen sich nicht auf rein mate-

rielle Aspekte menschlicher Sicherheit, wie das Vor-

handensein von Wohnraum, Nahrung oder Wasser, 

reduzieren. Sie sind tief mit kulturell und historisch 

verankerten Welt- und Lebensanschauungen ver-

knüpft und in lokale Wissenssysteme eingebettet.72 

(Un)bewohnbarkeit ist daher ein dynamisches Kon-

tinuum, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. 

Gerade diese Mehrdimensionalität erschwert es, die 

Ursachen von (Un)bewohnbarkeit klar dem Klima-

wandel zuzuschreiben und daraus auch politische 

Verantwortlichkeiten abzuleiten. Zugleich ist eine 

eindeutige Ursachenrückführung – insbesondere auf 

den Klimawandel – in vielen Fällen zentral für den 

Zugang zu finanzieller Unterstützung, etwa über 

internationale Klimafonds (vgl. Kapitel »Internatio-

nale Finanzierungsinstrumente«, S. 26).73 

Obwohl in jüngster Zeit wissenschaftliche Fort-

schritte bei der Konzeptualisierung von (Un)bewohn-

barkeit gemacht wurden, stützen sich staatlich ge-

lenkte Umsiedlungsentscheidungen häufig primär 

auf biophysikalische Risikobewertungen – und 

stellen »Unbewohnbarkeit« als objektives, unumstöß-

liches Ergebnis dar. Die Bewertung der Behörden 

steht dabei oft in starkem Kontrast zu dem Wissen 

der betroffenen Bevölkerung über ihre Umwelt, ihre 

Risikowahrnehmung und ihre Risikotoleranz.74 Ein 

Beispiel ist die chilenische Gemeinde Villa Santa 

Lucía, deren Bewohner:innen staatliche Umsiedlungs-

pläne ablehnten, nachdem eine Schlammlawine im 

Dezember 2017 große Zerstörungen angerichtet hatte. 

Die Weigerung beruhte auf einer anderen Risiko-

 

72 Vgl. Carol Farbotko / John Campbell, »Who Defines Atoll 

›Uninhabitability‹?«, in: Environmental Science & Policy, 138 

(2022), S. 182–190; Harald Sterly u.a., »Habitability for a 

Connected, Unequal and Changing World«, in: Global Environ-

mental Change, 90 (2025), 102953. 

73 McAdam / Ferris, »Planned Relocations in the Context of 

Climate Change« [wie Fn. 18], S. 156. 

74 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1263. 
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einschätzung, die wiederum auf spezifische lokale 

Vorstellungen von der Natur und den Mensch-Natur-

Beziehungen zurückzuführen ist.75 

Die Bewältigung dieses Spannungsverhältnisses 

erfordert ein hohes Maß an Sensibilität – und eben 

insbesondere die Bereitschaft, andersgeartete Risiko-

bewertungen in die Bearbeitung potentieller Gefahren 

einzubeziehen.76 Ein Beispiel für einen solch integra-

tiven Ansatz ist der von Fidschi (vgl. Infobox 2, S. 15). 

Dort wurde im Rahmen der SOPs und mit Unter-

stützung der deutschen Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ) als Durchführungs-

organisation sowie der von Staaten getragenen Initia-

tive Platform on Disaster Displacement (PDD) eine 

umfassende Matrix zur Risiko- und Vulnerabilitäts-

bewertung77 entwickelt. Diese berücksichtigt neben 

biophysikalischen und klimatischen Daten auch sozio-

ökonomische und kulturelle Aspekte auf Gemeinde-

ebene. Besonders hervorzuheben ist, dass dabei 

sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche 

Schäden und Verluste mit in Betracht gezogen 

werden, wie etwa der Verlust traditioneller sozialer 

Strukturen.78 

Grad der Mitsprache 

Das Maß, in dem die lokalen Gemeinschaften an den 

Entscheidungen über Umsiedlung beteiligt sind, ist 

sehr unterschiedlich. Ein Beispiel für eine von der 

Gemeinde getragene Initiative (community-led) findet 

sich in Alaska. Dort, an der Westküste, hat der 

Newtok Traditional Council einen detaillierten Um-

siedlungsplan mit kurz- und langfristigen Zielen und 

Projekten entwickelt. Die rund 360 Einwohner:innen 

der Gemeinde waren aktiv in den Prozess eingebun-

den und konnten in mehreren Runden über die 

Umsiedlungsoptionen abstimmen.79 Bei Umsiedlun-

gen, die von externen Akteuren wie Regierungen oder 

 

75 Vgl. Wiegel u.a., »Safe from What?« [wie Fn. 29]. 

76 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1263. 

77 Vgl. Office of the Prime Minister, Republic of Fiji, Stan-

dard Operating Procedures for Planned Relocation in the Republic of 

Fiji, März 2023, S. 30ff. 

78 Vgl. »In Conversation with … Mr. Nacanieli Bolo Speigth«, 

PDD (online), 20.2.2025; »Table of Indicators on Cultural 

Losses Due to Climate Change and Planned Relocations«, 

PDD (online), 28.2.2024. 

79 Vgl. Robin Bronen, »Community Relocations. The Arctic 

and South Pacific«, in: Martin u.a. (Hg.), Humanitarian Crises 

and Migration [wie Fn. 61]. 

NROs initiiert und vorangetrieben werden, ist es hin-

gegen oft so, dass Maßnahmen ohne ausreichende 

Mitsprache und Konsultation der betroffenen Men-

schen oder auch der Aufnahmegemeinschaften ge-

plant und umgesetzt werden. Es mangelt häufig an 

Informationen, Transparenz, zeitlicher Abstimmung 

und inklusiven Formaten, die eine breite Teilhabe 

ermöglichen.80 

Studien zeigen, dass die Ergebnisse 
von Umsiedlungsprozessen deutlich 

besser ausfallen, wenn die 
betroffenen Gemeinschaften sich 
umfassend einbringen können. 

Der Grad der Mitwirkung beeinflusst dabei nicht 

nur, ob von einer freiwilligen und oder einer erzwun-

genen Umsiedlung gesprochen werden kann (vgl. 

Kapitel »Auslöser und Beweggründe«, S. 10). Zahl-

reiche Studien zeigen zudem, dass die Ergebnisse 

deutlich besser ausfallen, wenn betroffene Gemein-

schaften die Entscheidungsprozesse aktiv mitgestal-

ten und sich umfassend einbringen können. Wenn 

lokale Perspektiven und Lebensweisen der betroffe-

nen Bevölkerungsgruppen ignoriert werden, drohen 

hingegen problematische Umsiedlungsentscheidun-

gen und -verfahren, was die Marginalisierung und die 

Erosion des kulturellen und sozialen Kapitals der 

Communities verschärfen kann. Auch kann es zu 

einer Ablehnung und zu Widerstand gegen das Vor-

haben führen.81 Beispiele wie das gescheiterte Projekt 

zur Umsiedlung des Biloxi-Chitimacha-Choctaw-

Stamms von der Isle de Jean Charles in Louisiana 

verdeutlichen, dass auch die Perspektiven und 

Kapazitäten der Aufnahmegemeinschaften stärker 

berücksichtigt werden müssten. So bringen Zuzüge 

und Neuansiedlungen oft Belastungen für die Infra-

struktur, den Arbeitsmarkt und das soziale Gefüge 

 

80 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1263f; 

Special Rapporteur, Report on Planned Relocation [wie Fn. 19], 

S. 10; McAdam / Ferris, »Planned Relocations in the Context 

of Climate Change« [wie Fn. 18], S. 148. 

81 Vgl. beispielsweise Bower u.a., »Enabling Pathways« 

[wie Fn. 15]; Nagle Alverio u.a. »The Role of International 

Organizations« [wie Fn. 53]; Piggott-McKellar u.a. »A Liveli-

hood Analysis of Resettlement Outcomes« [wie Fn. 15]; 

Ranmini Vithanagama u.a., Planned Relocation in the Context of 

Natural Disasters. The Case of Sri Lanka, Washington, D.C.: The 

Brookings Institution, 2015; Carol Farbotko u.a., »Relocation 

Planning Must Address Voluntary Immobility«, in: Nature 

Climate Change, 10 (2020) 8, S. 702–704. 

https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/04/Standard-Operating-Procedures-for-Planned-Relocation-in-the-Republic-of-Fiji-1.pdf
https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/04/Standard-Operating-Procedures-for-Planned-Relocation-in-the-Republic-of-Fiji-1.pdf
https://fijiclimatechangeportal.gov.fj/wp-content/uploads/2023/04/Standard-Operating-Procedures-for-Planned-Relocation-in-the-Republic-of-Fiji-1.pdf
https://disasterdisplacement.org/perspectives/in-conversation-withnacanieli-bolo-speigth/
https://pamad.disasterdisplacement.org/2024/02/28/neld-cultural-assets-table-fiji/
https://pamad.disasterdisplacement.org/2024/02/28/neld-cultural-assets-table-fiji/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Brookings-Planned-Relocations-Case-StudyCRMD-Sri-Lanka-case-study-June-2015.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Brookings-Planned-Relocations-Case-StudyCRMD-Sri-Lanka-case-study-June-2015.pdf
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der aufnehmenden Communities mit sich. Fehlende 

Akzeptanz oder Konflikte können den Erfolg der Um-

siedlung entscheidend mindern.82 

Gleichzeitig erfordert ein ganzheitlicher, parti-

zipativer Prozess jedoch einen erheblichen Zeit- und 

Ressourcenaufwand. Gemeinschaften sind zudem 

heterogen; die Positionen, die sie im Rahmen von 

Konsultationen äußern, können unter Umständen 

nur schwer integriert werden und sich teils sogar 

widersprechen.83 Im akuten Katastrophenfall er-

schwert dies schnelle, notwendige Entscheidungen. 

Um diesem Dilemma entgegenzuwirken, sollten 

Beteiligungsprozesse idealerweise präventiv und 

bereits im Vorfeld von Katastrophen stattfinden.84 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass 

Gemeinschaften möglicherweise nicht als Ganzes 

umziehen möchten oder sich Teile dazu entschließen, 

zurückzubleiben (»freiwillige Immobilität«). Gleich-

zeitig sind Regierungen verpflichtet, ihre Bevölkerung 

zu schützen und bei lebensbedrohlicher Gefahr zu 

handeln – notfalls und unter bestimmten Voraus-

setzungen auch gegen den Willen Einzelner oder 

ganzer Gemeinschaften.85 

Lernen aus entwicklungsbezogenen 
Umsiedlungskontexten 

Geplante Umsiedlungen im Kontext des Klima-

wandels und von Katastrophen zeigen zahlreiche 

Parallelen zu Umsiedlungen und Vertreibungen im 

Rahmen groß angelegter Entwicklungsprojekte, etwa 

beim Bau von Staudämmen (Fachbegriff: »Develop-

ment-Induced Displacement and Resettlement«, 

DIDR). Die Gemeinsamkeiten betreffen insbesondere 

die Planungs- und Umsetzungsprozesse sowie die 

damit verbundenen Risiken86 für die Betroffenen und 

Aufnahmegemeinden – wie Land- und Arbeitslosig-

keit, Ernährungsunsicherheit, Verlust von Eigentum 

 

82 Huckstep / Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], 

S. 93. 

83 Nagle Alverio u.a., »The Role of International Organiza-

tions« [wie Fn. 53], S. 514. 

84 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1264. 

85 Vgl. Farbotko u.a., »Relocation Planning« [wie Fn. 81]. 

86 Siehe beispielsweise Scudders Forschung, die eine Meta-

analyse von 50 Umsiedlungsfällen im Zusammenhang mit 

großen, seit 1936 fertiggestellten Staudämmen umfasst, 

Thayer Scudder, The Future of Large Dams. Dealing with Social, 

Environmental, Institutional and Political Costs, London: Rout-

ledge, 2005. 

und Ressourcen, soziale Ausgrenzung sowie psycho-

soziale Belastungen.87 

Auch basiert die Idee einer Umsiedlungspolitik, die 

Gefahren und Risiken minimiert und gleichzeitig 

menschenrechtskonform ist, größtenteils auf Erkennt-

nissen und Analogien aus der DIDR-Praxis.88 Als Re-

aktion auf die vielfach negativen Umsiedlungsergeb-

nisse haben bilaterale und multilaterale Entwick-

lungsbanken – darunter auch die Weltbank – ver-

bindliche Standards, Richtlinien und Beschwerde-

mechanismen eingeführt, deren Einhaltung Voraus-

setzung für Projektfinanzierungen und Kredit-

vergaben ist.89 Demnach dürfen Umsiedlungen in der 

Regel nur dann erfolgen, wenn alle anderen Alter-

nativen ausgeschlossen wurden (ähnlich wie beim 

Prinzip »letztes Mittel«). Ist eine Zwangsumsiedlung 

nicht vermeidbar, sollen Umfang und soziale und 

wirtschaftliche Folgen möglichst gering gehalten und 

durch begleitende Entwicklungsmaßnahmen kom-

pensiert werden. Ziel ist dabei, die Lebensbedingun-

gen der Betroffenen am neuen Wohnort wieder-

herzustellen und idealerweise zu verbessern. Um dies 

zu gewährleisten, sind unter anderem umfangreiche 

Umwelt-, Gesundheits- und Sozialverträglichkeits-

prüfungen vorgesehen sowie Überwachungs- und 

Beschwerdemechanismen, etwa das Inspection Panel 

der Weltbank.  

Trotz dieser Schutzstandards fällt die Bilanz vieler 

entwicklungsbezogener Umsiedlungen negativ aus. 

Gründe dafür sind vor allem die unzureichende Um-

setzung der bestehenden Vorgaben, schwache natio-

nale Rechtsrahmen, begrenzte staatliche Kapazitäten 

und oft irreführende Entwicklungsversprechen. Zu-

gleich dominierten oft Top-down-Ansätze, die west-

lich geprägte Paradigmen und externe Expertise prio-

risierten und lokale Lebensrealitäten und indigene 

Wissenssysteme unzureichend berücksichtigten. All 

diese Faktoren beeinträchtigten die Wirksamkeit 

 

87 Brooke Wilmsen / Michael Webber, »What Can We 

Learn from the Practice of Development-forced Displacement 

and Resettlement for Organised Resettlements in Response to 

Climate Change?«, in: Geoforum, 58 (2015), S. 76–85 (77); Jha 

u.a., Safer Homes, Stronger Communities [wie Fn. 36], S. ix. 

88 Bower / Weerasinghe, Leaving Place, Restoring Home 

[wie Fn. 5], S. 12. 

89 Vgl. beispielsweise The World Bank, Guidance Note for 

Borrowers. ESS5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and 

Involuntary Resettlement, Washington, D.C., Juni 2018; Asian 

Development Bank, Environmental and Social Framework, 

Manila, Dezember 2024, S. 73–90. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/294331530217033360/ESF-Guidance-Note-5-Land-Acquisition-Restrictions-on-Land-Use-and-Involuntary-Resettlement-English.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/294331530217033360/ESF-Guidance-Note-5-Land-Acquisition-Restrictions-on-Land-Use-and-Involuntary-Resettlement-English.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/294331530217033360/ESF-Guidance-Note-5-Land-Acquisition-Restrictions-on-Land-Use-and-Involuntary-Resettlement-English.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/1033311/environmental-social-framework.pdf
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und Legitimität der Umsiedlungsprojekte entschei-

dend.90 

Ein stärker entwicklungsorientierter 
Ansatz könnte sowohl die Klima- und 
Katastrophenrisiken senken als auch 
eine robustere Anpassung bewirken. 

Die jahrzehntelangen Erfahrungen und die um-

fangreiche Forschung zu DIDR91 liefern wertvolle 

Erkenntnisse, um die Wiederholung von Fehlern zu 

vermeiden, die zu Ungerechtigkeiten geführt haben, 

und zukünftige Umsiedlungen im Zusammenhang 

mit Klimaveränderungen besser zu gestalten.92 Ein 

Teil dieser Erkenntnisse ist bereits in diverse Leit-

linien für geplante Umsiedlungen im Kontext von 

Katastrophen und Klimawandel eingeflossen (vgl. 

Kapitel »Relevante institutionelle Prozesse, Rahmen-

werke und Leitlinien«, S. 22). Dennoch werden beide 

Bereiche politisch wie operativ weiterhin strikt ge-

trennt behandelt, nicht zuletzt, weil sich Entwick-

lungsakteure, speziell Entwicklungsbanken, bislang 

kaum an klimawandelbedingten Umsiedlungen be-

teiligen (vgl. Kapitel »Internationale Finanzierungs-

instrumente«, S. 26). Dadurch fehlt es bei der Um-

setzung geplanter Umsiedlungen als Reaktion auf den 

Klimawandel häufig an einem klar entwicklungs-

orientierten Ansatz. Doch Erfahrungen aus der DIDR-

Praxis zeigen, dass Umsiedlungen einen Beitrag zu 

nachhaltiger Entwicklung leisten können, wenn sie 

als umfassende Entwicklungsprogramme gestaltet 

werden. Um diesem Anspruch zu genügen, müssen 

sie neben der physischen Sicherheit auch die Exis-

tenzgrundlagen der Betroffenen nachhaltig sichern 

und verbessern. Zugleich gilt es, intersektionale und 

strukturelle Probleme – etwa den ungleichen Zugang 

zu Ressourcen – anzugehen und den langfristigen 

Charakter solcher Prozesse zu berücksichtigen.93 Ein 

 

90 Arnall, »Resettlement as Climate Adaptation« [wie 

Fn. 17], S. 257f. 

91 Zentrale Forschungsarbeiten hierzu sind zum Beispiel 

Oliver-Smith / Sherbinin, »Something Old and Something 

New« [wie Fn. 61]; Elizabeth Ferris, Planned Relocations, 

Disasters and Climate Change: Consolidating Good Practices and 

Preparing for the Future, Background Report (Sanremo, Italy, 12–

14 March 2014), Washington, D.C.: UNHCR / The Brookings 

Institution / Georgetown University, 2014; Wilmsen / Webber, 

»What Can We Learn« [wie Fn. 87]. 

92 Nagle Alverio u.a., »The Role of International Organiza-

tions« [wie Fn. 53], S. 518. 

93 Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1264. 

stärkerer Fokus auf Entwicklungsergebnisse im Klima-

kontext könnte transformative Wege eröffnen, auf 

denen sowohl Katastrophen- und Klimawandelrisiken 

verringert als auch eine robustere Klimaanpassung 

ermöglicht werden. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Planned-Relocations-Backgrond-paper-March-2014.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Planned-Relocations-Backgrond-paper-March-2014.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Planned-Relocations-Backgrond-paper-March-2014.pdf
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Angesichts der Komplexität und Ressourcenintensität 

geplanter Umsiedlungen sind die betroffenen Gemein-

schaften und Regierungen in vielen Teilen der Welt 

bei Konzeption und Umsetzung auf die Unterstützung 

internationaler Akteure angewiesen und nehmen 

diese verstärkt in Anspruch. Eine Bestandsaufnahme 

des bisherigen internationalen Engagements im 

Bereich geplante Umsiedlungen zeigt jedoch, dass 

dieses bislang fragmentiert und unsystematisch ab-

läuft und den Bedarfen nicht gerecht wird. 

Relevante institutionelle Prozesse, 
Rahmenwerke und Leitlinien 

Im Jahr 2010 setzte die Konferenz der Vertragsparteien 

(COP) der UN-Klimarahmenkonvention das Thema 

geplante Umsiedlung auf die eigene Agenda, indem 

sie dazu aufrief, das Verständnis für klimabedingte 

Vertreibung, Migration und geplante Umsiedlungen 

zu verbessern und die Zusammenarbeit in diesem 

Bereich zu intensivieren.94 Seitdem haben zentrale 

klima- und migrationspolitische Rahmenwerke ge-

plante Umsiedlungen als relevantes Instrument der 

Katastrophenvorsorge, zur Klimaanpassung und 

Bewältigung von Verlusten und Schäden anerkannt. 

Zu diesen Schlüsseldokumenten gehören unter 

anderem die COP-Beschlüsse zum Pariser Klima-

abkommen,95 das Sendai-Rahmenwerk für Katastro-

phenvorsorge (SFDRR)96 und die Schutzagenda der 

 

94 Vgl. UNFCCC, The Cancun Agreements: Outcome of the Work 

of the Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action 

under the Convention, Decision 1/CP.16, Report of the Con-

ference of the Parties on its sixteenth session, Cancun, 

11.3.2011 (CC/CP/2010/7/Add .1 §). 

95 Vgl. UNFCCC, Report of the Conference of the Parties on Its 

Twenty-First Session, Paris 2016. 

96 Vgl. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, Genf 

2015. 

Nansen-Initiative97 für Vertriebene im Kontext von 

Katastrophen und Klimawandel. Auch der Globale 

Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migra-

tion (GCM)98 nimmt ausdrücklich Bezug auf geplante 

Umsiedlungen. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch 

auf regionaler Ebene, etwa in Zentralamerika, im 

Pazifikraum sowie in Lateinamerika und der Karibik 

(vgl. Zeitstrahl, S. 23). 

In diesen verschiedenen Politikbereichen (Kata-

strophenvorsorge, Klimaanpassung, Migration) wird 

Umsiedlung überwiegend als Anpassungsmaßnahme 

an den Klimawandel und/oder als eine Strategie zur 

Verringerung des Vertreibungs- und Katastrophen-

risikos verstanden. In jüngster Zeit wird Umsiedlung 

zunehmend auch im Rahmen der internationalen 

Klimaverhandlungen im Zusammenhang mit der 

Bewältigung klimawandelbedingter Verluste und 

Schäden diskutiert: sowohl als Ursache als auch als 

Folge von Verlusten und Schäden (siehe Infobox 3, 

S. 28). So hat die Task Force on Displacement des 

Warschauer Internationalen Mechanismus für Ver-

luste und Schäden (WIM) das Thema Geplante Um-

siedlungen in ihren fortlaufenden Arbeitsplan auf-

genommen. Zudem gehört das Thema zum techni-

schen Unterstützungsangebot des Santiago Network, 

das den Zugang zu technischem Wissen im Zusam-

menhang mit Verlusten und Schäden erleichtern 

soll.99 

Die internationalen und regionalen Rahmenwerke 

(vgl. Zeitstrahl, S. 23) betonen die Notwendigkeit 

sicherer, rechtebasierter und dauerhafter Lösungen. 

 

97 Vgl. The Nansen Initiative, Agenda for the Protection of 

Cross-Border Displaced Persons [wie Fn. 20]. 

98 Vgl. UN General Assembly, Global Compact for Safe, Orderly 

and Regular Migration, Resolution Adopted by the General 

Assembly on 19 December 2018, New York, 11.1.2019. 

99 Für eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen 

Prozesse und Rahmenwerke siehe PDD, Information Brief [wie 

Fn. 45]; Ferris / Weerasinghe, »Promoting Human Security« 

[wie Fn. 34]. 

Status quo des 
internationalen Engagements 

https://unfccc.int/documents/6527
https://unfccc.int/documents/6527
https://unfccc.int/documents/6527
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10.pdf
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
https://docs.un.org/en/A/RES/73/195
https://docs.un.org/en/A/RES/73/195


 Relevante institutionelle Prozesse, Rahmenwerke und Leitlinien 

 SWP Berlin 

 Wenn die Heimat unbewohnbar wird 

 November 2025 

 23 

 

Zeitstrahl 

 

 



Status quo des internationalen Engagements 

SWP Berlin 

Wenn die Heimat unbewohnbar wird 

November 2025 

24 

Sie bieten einen normativen Referenzpunkt für die 

gemeinsame Verantwortung und koordinierte Um-

setzung geplanter Umsiedlungen durch Regierungen, 

internationale Akteure und relevante Interessen-

gruppen. Teilweise enthalten sie auch die Aufforde-

rung an nationale und lokale Regierungen, geeignete 

politische Strategien und Maßnahmen für geplante 

Umsiedlungen zu erarbeiten (siehe etwa SFDRR 27 (k)). 

Zur Unterstützung der Länder haben unterschied-

liche internationale (operative) Akteure bewährte 

Praktiken und Lehren aus früheren Umsiedlungs-

erfahrungen (vgl. Kapitel »Blick in die Praxis: Heraus-

forderungen und Lehren«, S. 13) in politische, kon-

zeptionelle und operative Leitlinien einfließen lassen. 

Als besonders einflussreich und wegweisend gelten 

der 2015 von der Brookings Institution, der George-

town University und dem Amt des Hohen Flücht-

lingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) 

entwickelte Leitfaden zum Schutz von Menschen vor 

Katastrophen und Umweltveränderungen durch 

geplante Umsiedlung100 und die darauf aufbauende 

Toolbox von 2017,101 an der auch die Internationale 

Organisation für Migration (IOM) mitgewirkt hat. 

Darin sind grundlegende Prinzipien zum Schutz und 

zur Wahrung der Rechte der von geplanten Umsied-

lungen betroffenen Menschen formuliert, die in zahl-

reiche weitere Leitlinien Eingang gefunden haben. 

Statt neuer internationaler Leitlinien 
sollten bestehende lokal nutzbar 

gemacht werden, etwa durch praxis-
nahe, kontextspezifische Richtlinien. 

Die im Zeitstrahl aufgeführten Leitlinien können 

eine wertvolle Orientierung für die operative Praxis 

und normative Grundsätze für den Umgang mit ge-

planten Umsiedlungen bieten. Allerdings sind sie 

rechtlich nicht bindend und schaffen keine inter-

national anerkannten Standards, an denen sich be-

teiligte Staaten und andere Akteure messen lassen 

müssten. Zudem sind sie zumeist mit dem Anspruch 

auf globale und allgemeine Gültigkeit abgefasst, 

wurden mit nur geringer Einbindung der Staaten 

entwickelt und lassen sich aufgrund der spezifischen 

lokalen Bedingungen oft nur schwer eins zu eins vor 

 

100 Vgl. The Brookings Institution u.a., Guidance for 

Protecting People [wie Fn. 21]. 

101 Vgl. IOM u.a., A Toolbox: Planning Relocations to Protect 

People from Disasters and Environmental Change, Washington, 

D.C., 2017. 

Ort umsetzen. Ihre Perspektive ist zudem überwiegend 

top-down; die Bedürfnisse, Rechte und Autonomie 

der betroffenen Gemeinschaften sowie nicht-wirt-

schaftliche Verluste und Schäden finden zu wenig 

Beachtung. Gerechtigkeitsfragen bleiben weitgehend 

unberücksichtigt. Hinzu kommt, dass sie für die be-

troffenen Gemeinschaften oft nur begrenzt zugäng-

lich sind. Statt jedoch neue Leitlinien auf internatio-

naler Ebene zu konzipieren oder bestehende – etwa 

den UNHCR-Leitfaden von 2015 und die dazugehörige 

Toolbox von 2017 – zu überarbeiten, sollten die 

existierenden Dokumente lieber gezielt denjenigen 

zugänglich gemacht werden, die sie vor Ort anwen-

den, beispielsweise durch die Erarbeitung praxis-

naher, kontextspezifischer Richtlinien, die lokalen 

Herausforderungen, Risiken und Bedürfnissen Rech-

nung tragen. 

Neben den bereits beschriebenen Entwicklungen 

auf nationaler Ebene (vgl. Kapitel »Schaffung natio-

naler Strategien und Regulierungen«, S. 14) gibt es 

auch auf regionaler Ebene Bestrebungen, die in den 

Leitlinien enthaltenen Grundsätze an spezifische 

Kontexte anzupassen. Im Pazifikraum helfen etwa die 

IOM und die PDD derzeit bei der Erarbeitung regio-

naler Leitlinien für geplante Umsiedlungen – im 

Rahmen der Umsetzung des 2023 von den Staats- und 

Regierungschefs verabschiedeten Pazifischen Regio-

nalen Klimamobilitätsrahmens. In Amerika entstehen 

ähnliche Leitlinien, mit einem besonderen Schwer-

punkt auf Gender und Intersektionalität. Zudem 

haben einige Gemeinschaften begonnen, eigene 

lokale Protokolle zu entwerfen, in denen sie festhalten, 

was eine gemeindebasierte geplante Umsiedlung für 

sie konkret bedeutet und welche Unterstützung sie 

von Regierungen und anderen Akteuren benötigen. 

Beispiele dafür sind die Community Enseada da 

Baleia in Brasilien oder Gemeinden wie Newtok in 

Alaska.102 

Fragmentierte Akteurslandschaft 

Geplante Umsiedlung berührt als Querschnittsthema 

verschiedene Kooperationsbereiche der internatio-

nalen Gemeinschaft – von Klimaanpassung und 

Katastrophenvorsorge/Katastrophenrisikominderung 

 

102 Vgl. Elizabeth Ferris / Erica Bower / Sanjula Weerasinghe, 

»Revisiting the 2015 Guidance on Planned Relocations: a 

Decade of Progress and Future Horizons«, Researching Internal 

Displacement (Blog), 30.10.2025, S. 6–11. 

https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/planning-relocations_toolbox_split-version.pdf
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/planning-relocations_toolbox_split-version.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2025/10/Ferris-et-al-Planned-Relocation.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2025/10/Ferris-et-al-Planned-Relocation.pdf
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über Migration bis hin zu Menschenrechten, Entwick-

lung und Wiederaufbau. Entsprechend vielfältig ist 

die internationale Akteurslandschaft, die Regierun-

gen und betroffene Communities bei geplanten Um-

siedlungen berät und unterstützt. Dazu zählen UN-

Organisationen, aber auch Akteure außerhalb des 

UN-Systems wie zwischenstaatliche Initiativen, inter-

nationale Finanzinstitutionen, bilaterale Geber und 

NROs. Diese Akteure bieten unterschiedliche Formen 

der Unterstützung an, die von der Finanzierung und 

technischen Beratung über die operative Anleitung 

bei der Umsetzung bis zum Kapazitätsaufbau reichen. 

Durch die Beauftragung einer Vielzahl an Studien 

tragen sie zudem zu einer Verbesserung der Evidenz-

basis bei.103 

Obwohl keine der internationalen Organisationen 

und NROs ein explizites Mandat dazu hat, haben 

einige in den letzten Jahren ihre Arbeit auf klima-

bedingte Vertreibungen und zum Teil auch auf 

geplante Umsiedlungen ausgeweitet.104 Insbesondere 

UNHCR, IOM, Weltbank und NROs wie der Norwegian 

Refugee Council oder Refugees International haben 

aktiv zur Erstellung des bereits erwähnten globalen 

Leitfadens (2015) und der Toolbox (2017) beigetragen 

und sich dafür eingesetzt, dass das Thema in globale 

Prozesse und Rahmenwerke aufgenommen wird.105 

Viele dieser Akteure engagieren sich zudem in der 

WIM Taskforce on Displacement. Darüber hinaus 

haben die IOM (auf Vanuatu und auf den Salomonen) 

und die Weltbank (in Jamaika und Uruguay) Regie-

rungen bei der Entwicklung von länderspezifischen 

Richtlinien oder Strategien unterstützt und Kapazi-

tätsaufbau angeboten. Die IOM führte zum Beispiel 

Schulungen für die vietnamesische Regierung durch 

und veröffentlichte ein Handbuch zur Planung und 

Umsetzung geplanter Umsiedlungen.106 Zuletzt hat 

sie ein regionales Toolkit für Lateinamerika und die 

Karibik erstellt, das Regierungen und anderen Inter-

essengruppen bei der Budgetierung von Umsiedlun-

gen und insbesondere bei der Berechnung von nicht-

 

103 Vgl. Rachel Harrington-Abrams / Erica Bower, »A Mis-

sing Link? The Role of International Organizations in 

Climate-related Planned Relocation«, in: Climate Policy, 25 

(2025) 3, S. 490–503; Nagle Alverio u.a., »The Role of Inter-

national Organizations« [wie Fn. 53]. 

104 Harrington-Abrams / Bower, » A Missing Link?« 

[wie Fn. 103], S. 496. 

105 Ferris / Weerasinghe, »Promoting Human Security« 

[wie Fn. 34], S. 143. 

106 Vgl. IOM, A Training Manual for Provincial and Local 

Authorities [wie Fn. 50]. 

wirtschaftlichen Verlusten und Schäden nach Kata-

strophen helfen soll.107 Auch die von Staaten getrage-

ne Initiative PDD – die ebenfalls an der WIM-Task-

force mitwirkt – engagiert sich seit 2016 intensiv für 

das Thema – etwa durch politische Lobbyarbeit, die 

Erarbeitung und Verbreitung internationaler, regio-

naler und nationaler Richtlinien und Standards sowie 

durch die Förderung von Forschung, Datenerhebung 

und regionalem Erfahrungsaustausch.108 Mit der 

neuen Strategie 2024–2030 hat die PDD den Auf-

gabenbereich geplante Umsiedlungen zu einer ihrer 

drei zentralen Prioritäten erklärt.109 

Die internationale Unterstützung 
klimabedingter Umsiedlung erfolgt 
weitgehend ad hoc, unkoordiniert 

und isoliert. 

Deutschland ist eines der wenigen Geberländer, die 

gezielt bei geplanten Umsiedlungen Unterstützung 

leisten – wenn auch bislang nur in Fidschi. Im Auf-

trag des Bundesministeriums für Entwicklung und 

wirtschaftlicher Zusammenarbeit (BMZ) hat die 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

dort die fidschianische Regierung bei der Entwicklung 

eines umfassenden Governance-Rahmens von Anfang 

an eng begleitet. Dazu gehörte die Ausarbeitung und 

Umsetzung nationaler Umsiedlungsrichtlinien und 

der SOPs sowie die Einrichtung des CROC Trust Fund 

und der interministeriellen »Fiji Taskforce on Reloca-

tion and Displacement«. Um die institutionellen 

Kapazitäten der fidschianischen Regierung zu stär-

ken, fördert die GIZ zudem Schulungen – etwa zu 

den SOPs, zum CROC-Fonds und zur Methodik der 

Klima- und Vulnerabilitätsbewertung – teilweise mit 

Unterstützung des neuseeländischen Außenministe-

riums.110 Auch von nicht-staatlicher Seite liegen be-

reits Umsiedlungserfahrungen vor: In Fidschi unter-

stützt die deutsche NRO Brot für die Welt seit 2022 

ein Projekt auf der Insel Vanua Levu. Die Umsiedlung 

 

107 Vgl. »Costing Tool for Funds (CTF)«, IOM (online), 2025. 

108 Für einen Überblick über einige der PDD-Aktivitäten 

im Zeitraum 2016–2024 siehe PDD, Information Brief [wie 

Fn. 45]. 

109 Vgl. PDD, Platform on Disaster Displacement (PDD) Strategy 

2024–2030, Genf 2023. 

110 Vgl. GIZ, Global Programme Human Mobility in the Context 

of Climate Change (HMCCC), Pacific Component, Bonn, Juli 2023 

(Factsheet). 

https://lac.iom.int/en/costing-tool-funds-ctf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2023/12/Platform_on_Disaster_Displacement_Strategy-2024-2030_website.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2023/12/Platform_on_Disaster_Displacement_Strategy-2024-2030_website.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/GIZ_HMCCC_Factsheet_PAC_20230809.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/GIZ_HMCCC_Factsheet_PAC_20230809.pdf
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betrifft 160 Bewohner:innen des Dorfes Cogea, das 

2020 vom Zyklon Yasa verwüstet wurde.111 

Nichtsdestotrotz fehlt auf internationaler Ebene 

bislang eine zentrale Anlaufstelle, an die sich natio-

nale Regierungen und Gemeinschaften bei Fragen zu 

geplanten Umsiedlungen wenden können. Keine der 

internationalen Organisationen verfügt über eine 

anerkannte Führungsrolle; vielmehr sind verschiede-

ne Akteure in unterschiedlichen länderspezifischen 

Kontexten federführend, oft basierend auf bereits 

bestehenden Partnerschaften. Das Ergebnis ist eine 

fragmentierte Unterstützungslandschaft mit stark 

variierenden Ansätzen, Standards und Bezügen zu 

bestehenden Leitlinien und Menschenrechten. Bower 

und Harrington-Abrams (2024) sprechen von einem 

institutionellen Missing Link. Das Fehlen eines Binde-

glieds habe zur Folge, dass internationale Unter-

stützung klimabedingter Umsiedlung weitgehend 

ad hoc, unkoordiniert und isoliert erfolge, was die 

Gefahr von Doppelarbeit, ineffizienter Ressourcen-

nutzung und Wettbewerb birgt. Auch gibt es im 

Kontext klimabedingter Umsiedlungen keine institu-

tionellen (weder rechtebasierten oder anderweitigen) 

Mechanismen, um die beteiligten internationalen 

Akteure für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen, 

was angesichts der negativen Bilanz, die zum Beispiel 

multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) im Bereich 

der sogenannten Entwicklungsbedingten Vertreibung 

und Umsiedlung (DIDR, vgl. Kapitel »Lernen aus ent-

wicklungsbezogenen Umsiedlungskontexten«, S. 20) 

haben, problematisch sein kann. Stattdessen ist der 

Grad der Einhaltung internationaler Leitlinien wie 

des UNHCR-Leitfadens und der IOM-Toolbox oder 

international vereinbarter Standards (z. B. Menschen-

rechtsgrundsätze) sehr unterschiedlich.112 Auch man-

gelt es an einem umfassenden Überblick über die 

Aktivitäten der verschiedenen Akteure, über deren 

Schwerpunkte sowie über die Frage, wer mit wem 

und wo genau zusammenarbeitet und welche Struk-

turen besonders effektiv sind.113 

 

111 Vgl. Brot für die Welt, Kraft zum Leben schöpfen, Gemein-

sam für Wasser, Ernährungssicherheit und Klimagerechtigkeit, 

Berlin, Mai 2025, S. 13–17. 

112 Vgl. Harrington-Abrams / Bower, »A Missing Link?« 

[wie Fn. 103]. 

113 Mit wenigen Ausnahmen wie der Arbeit von Nagle 

Alverio u.a. (2021, Fn. 53) oder von Harrington-Abrams und 

Bower (2025, Fn. 103), die erstmals die Landschaft der betei-

ligten IOs auf der Grundlage der globalen Bestandsaufnahme 

analysieren. 

Das derzeitige internationale Engagement ist über-

wiegend auf technische Beratung ausgerichtet, weni-

ger auf die konkrete Durchführung oder Finanzierung 

klimawandelbedingter Umsiedlungsprojekte. Ins-

besondere Entwicklungsakteure engagieren sich bisher 

kaum auf Projektebene bzw. in der Umsetzung.114 

Wenige Ausnahmen sind zum Beispiel die Unter-

stützung der IOM bei Umsiedlungsprogrammen nach 

der Flutkatastrophe in Mosambik im Jahr 2007 und 

die der GIZ und der EU bei der Umsiedlung des Dorfes 

Narikoso in Fidschi. Die Erfahrungen, die aus dem 

letztgenannten Projekt gewonnen wurden, flossen in 

die Ausarbeitung der fidschianischen Umsiedlungs-

richtlinien ein. Die Maßnahme und ihre Implemen-

tierung gelten als Pilotprojekt für andere Vorhaben 

in der pazifischen Region (vgl. Infobox 2, S. 15).115 

Internationale Finanzierungsinstrumente 

Die Fragmentierung im Bereich der internationalen 

Bearbeitung geplanter Umsiedlungen erstreckt sich 

auch auf die Ebene der externen Finanzierung: Bilate-

rale, regionale und multilaterale Geldgeber, UN-Orga-

nisationen oder auch die EU decken oft nur einzelne 

Phasen oder Komponenten des Umsiedlungsprozesses 

ab. Häufig fließen Mittel nur in den Bau von Wohn-

raum und öffentlicher Infrastruktur, während Maß-

nahmen zur Förderung des sozioökonomischen Wohl-

ergehens und zur psychosozialen Unterstützung 

kaum berücksichtigt werden. Zudem sind die Mittel 

meist projektbezogen bzw. zweckgebunden – und 

insgesamt unzureichend.116 Dies erschwert eine lang-

fristige, sektorübergreifende Planung, die jedoch not-

wendig wäre, um die vielfältigen Herausforderungen 

vor, während und nach der Umsiedlung zu bewäl-

tigen.117 

Besonders MDBs sind bislang nur in begrenztem 

Umfang in die Finanzierung eingebunden, obwohl 

 

114 Huckstep / Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], 

S. 265. 

115 Vgl. »Race to Help Resettle Flood Victims in Mozam-

bique«, IOM, 29.3.2007; »Geplante Umsiedlungen. Pazifische 

Inseln: Zusammenarbeit konkret«, BMZ (online), 13.7.2023. 

116 Vgl. Huckstep / Clemens, An Omnibus Overview [wie 

Fn. 31], S. 101f; Boston u.a., »Designing a Funding Frame-

work« [wie Fn. 54]; ); David Durand-Delacre u.a., Funding 

Futures [wie Fn. 54]. 

117 Goldfinch / Huckstep, Preparing Multilateral Development 

Banks [wie Fn. 44], S. 4; Special Rapporteur, Planned Relocation 

of People in the Context of Disasters [wie Fn. 19], S. 8. 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/50_Fuer-Gemeinden/Aktion/67/Projekte_und_Positionen_2025.pdf
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/50_Fuer-Gemeinden/Aktion/67/Projekte_und_Positionen_2025.pdf
https://www.iom.int/news/race-help-resettle-flood-victims-mozambique
https://www.iom.int/news/race-help-resettle-flood-victims-mozambique
https://www.bmz.de/de/themen/klimawandel-und-entwicklung/migration-und-klima/beispiel-pazifik-33020
https://www.bmz.de/de/themen/klimawandel-und-entwicklung/migration-und-klima/beispiel-pazifik-33020
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gerade sie zur Mobilisierung der erheblichen notwen-

digen Ressourcen beitragen und die nationale Eigen-

verantwortung für eine inklusive Umsiedlungspolitik 

stärken könnten. Gründe hierfür sind unter anderem 

die Zurückhaltung nationaler Regierungen, Kredite 

aufzunehmen oder begrenzte Zuschüsse zu verwen-

den, um die Auswirkungen des Klimawandels, der in 

erster Linie von den Industrienationen verursacht 

wurde, anzugehen. Auch spielt die Risikoaversion der 

Banken eine Rolle, sich mit komplexen Fragen des 

Landbesitzes und den zahlreichen anderen bereits 

beschriebenen Herausforderungen auseinander-

zusetzen.118 

Auch UNFCCC-Klimafonds wie der Adaptation 

Fund (AF), der Least Developed Countries Fund (LDCF) 

und insbesondere der Green Climate Fund (GCF) 

könnten theoretisch geplante Umsiedlungsmaßnah-

men als Teil der Anpassungsbemühungen an den 

Klimawandel finanzieren, auch wenn diese Aufgabe 

nicht explizit in ihren Strategieplänen erwähnt wird. 

Bisher ist dies nur vereinzelt der Fall gewesen: Der 

GCF und der AF haben Projekte mit Umsiedlungs-

komponenten in Ruanda und Senegal unterstützt. 

Mit rund 23,4 Milliarden US-Dollar119 (Stand: Juni 

2025) verfügt der GCF über deutlich höhere Mittel als 

der LDCF (2,25 Mrd. US-Dollar; Stand: September 

2024) und der AF (2 Mrd. US-Dollar; Stand: März 

2025).120 Er könnte damit kostenintensive Umsied-

lungen am ehesten fördern.121 Doch zeigt der neue 

Adaptation Gap Report 2025 des UN-Umweltprogramms 

(UNEP) auch, dass die Mittel für Anpassungsmaßnah-

men insgesamt konstant unzureichend sind.122 

 

118 Goldfinch / Huckstep, Preparing Multilateral Development 

Banks [wie Fn. 44], S. 3f. 

119 Jeweils zur Hälfte in den Bereichen Treibhausgas-

minderung und Anpassung an den Klimawandel. 

120 Vgl. The World Bank, Green Climate Fund Trust Fund, 

Financial Report. As of June 30, 2025, Washington, D.C., 2025; 

The World Bank Group, Adaption Fund Trust Fund, Financial 

Report. As of March, 31, 2025, Washington, D.C., 2025; dies., 

Least Developed Countries Fund (LDCF), Financial Report. As of 

September 30, 2025, Washington, D.C., 2025. 

121 Vgl. Laura Schäfer u.a., Potential for Loss and Damage 

Finance in the Existing UN-UNFCCC Financial Architecture, 

Bonn/Berlin: Germanwatch, 2021. 

122 Ein Vergleich des geschätzten Mittelbedarfs der 

Entwicklungsländer für Klimaanpassungsmaßnahmen mit 

den derzeitigen Finanzströmen zeigt, dass sich die Finanzie-

rungslücke bis 2035 auf jährlich 284 bis 339 Milliarden US-

Dollar belaufen wird. Der Bedarf ist damit rund 12- bis 14-

mal höher als die aktuell von Industrieländern bereitgestell-

Nur das Mandat des neuen Fonds zur 
Bewältigung von Verlusten und 

Schäden (FRLD) schließt ausdrücklich 
Migration, Vertreibung und geplante 

Umsiedlung ein. 

Der neu eingerichtete Fonds zur Bewältigung von 

Verlusten und Schäden (Fund for Responding to Loss 

and Damage, FRLD) ist der einzige UNFCCC-Fonds, 

dessen Mandat explizit die Unterstützung in den 

Bereichen Migration, Vertreibung und geplante Um-

siedlung einschließt. Doch ist seine Mittelausstattung 

bislang mit knapp 583 Millionen US-Dollar123 (Stand: 

Oktober 2025) äußerst gering; die bisherigen Zusagen 

von 788,8 Millionen US-Dollar (Stand: Juni 2025)124 

liegen weit unter dem geschätzten jährlichen Bedarf 

von 400 Milliarden US-Dollar.125 Zudem bleibt ab-

zuwarten, wie der Fonds auf eine wachsende Nach-

frage reagiert und konkurrierende Prioritäten bei 

stark limitierten Mittel handhabt.126 Ebenso bleibt 

offen, ob die Länder geplanten Umsiedlungen bei 

ihren FRLD-Anträgen Priorität einräumen und wie 

schnell und effektiv diese Mittel die betroffenen 

Gemeinschaften erreichen werden.127 

Daneben gibt es auch kleinere Töpfe wie den Global 

Cities Fund on Inclusive Climate Action des Mayors 

Migration Council, der selbst mit Mitteln privater 

Stiftungen – der Ikea Foundation und der Robert 

Bosch Stiftung – ausgestattet ist. Dieser kofinanzierte 

zum Beispiel die Umsiedlung von 140 Binnenvertrie-

benenhaushalten in Hargeisa (Somaliland)128 und von 

 

ten Mittel (2023: 26 Mrd. US-Dollar), vgl. UNEP, Adaptation 

Gap Report 2025: Running on Empty – The World Is Gearing up for 

Climate Resilience without the Money to Get There, Nairobi 2024. 

123 »Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD)«, 

The World Bank (online), 3.11.2025. 

124 »Funding, As of June 30th, 2025, a Total of USD 788.80 

Million Has Been Pledged to the FRLD«, FRLD (online), 

3.11.2025.  

125 Julie-Anne Richards u.a., The Loss and Damage Finance 

Landscape, Washington, D.C.: Heinrich-Böll-Stiftung Washing-

ton, D.C./The Loss and Damage Collaboration, Mai 2023, 

S. 5f. 

126 Lawrence Huang / Samuel Davidoff-Gore, Funding 

Climate Mobility Projects. Key Players and Strategies for Growth, 

Washington, D.C.: Migration Policy Institute, März 2025, 

S. 10f. 

127 Ebd., S. 11. 

128 »Hargeisa, Somaliland: Daami’s Dignified Relocation«, 

Mayors Migration Council (online), 16.11.2022. 

https://fiftrustee.worldbank.org/content/dam/fif/funds/gcftf/TrusteeReports/GCFTF%20Financial%20Report%20as%20of%20Jun%2030%202025.pdf
https://fiftrustee.worldbank.org/content/dam/fif/funds/gcftf/TrusteeReports/GCFTF%20Financial%20Report%20as%20of%20Jun%2030%202025.pdf
https://fiftrustee.worldbank.org/content/dam/fif/funds/adapt/TrusteeReports/AF%20Trustee%20Report%20at%20March%2031%202025.pdf
https://fiftrustee.worldbank.org/content/dam/fif/funds/adapt/TrusteeReports/AF%20Trustee%20Report%20at%20March%2031%202025.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/2024-12/GEF-LDCF.SCCF_.37-Inf.02_Trustee%20Report_LDCF.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/potential_for_loss_and_damage_finance_in_the_existing_unfccc_financial_architecture_0.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/potential_for_loss_and_damage_finance_in_the_existing_unfccc_financial_architecture_0.pdf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025
https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/frld#1
https://www.frld.org/pledges#:~:text=Since%20the%20Fund's%20establishment%20at%20COP27%20and,to%20ensure%20all%20pledges%20are%20converted%20accordingly.
https://www.frld.org/pledges#:~:text=Since%20the%20Fund's%20establishment%20at%20COP27%20and,to%20ensure%20all%20pledges%20are%20converted%20accordingly.
https://www.lossanddamagecollaboration.org/publication/the-loss-and-damage-finance-landscape
https://www.lossanddamagecollaboration.org/publication/the-loss-and-damage-finance-landscape
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_climate-mobility-donors-2025_final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi_climate-mobility-donors-2025_final.pdf
https://mayorsmigrationcouncil.org/news/hargeisa-project/
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15 Familien in Beira (Mosambik),129 zwei der wenigen 

klimabedingten Umsiedlungsprojekte in Afrika. Der 

Climate Justice and Resilience Fund, der von der 

schottischen Regierung und mehreren Philanthropen 

finanziert wird, zielt darauf ab, die Fähigkeiten von 

besonders betroffenen Gemeinschaften – insbeson-

dere von Frauen, Jugendlichen und indigenen 

Gruppen – zu stärken, damit diese eigene Lösungen 

zur Verbesserung ihrer Klimaresilienz entwickeln 

und umsetzen können. Der Fonds hat Zuschüsse an 

lokale Gemeinschaften etwa in Alaska oder Bangla-

desch vergeben, die eine Umsiedlung erwägen, sich 

im Umsiedlungsprozess befinden oder die Folgen 

bereits erfolgter Umsiedlungen bewältigen müssen.130 

 

129 »Beira, Mozambique: Praia Resilience Project«, Mayors 

Migration Council (online), 18.5.2022. 

130 Vgl. Chris Allan u.a., A Review of the Climate Justice 

Resilience Fund’s Phase I Portfolio, Boulder, CO: Institute for 

Social and Environmental Transition-International, Oktober 

2023. 

Ein weiteres Beispiel ist die neu eingerichtete 

Community Climate Adaptation Facility (C-CAF) unter 

Leitung des Global Centre for Climate Mobility 

(GCCM). Die Fazilität ist bei UNOPS (United Nations 

Office for Project Services) angesiedelt und wird von 

UN-Organisationen, Regierungen und philanthropi-

schen Stiftungen finanziert. Sie soll schnell und 

unkompliziert Finanzmittel unter 100.000 Euro für 

Anpassungsbemühungen lokaler Gemeinschaften 

bereitstellen – womit künftig auch Umsiedlungs-

maßnahmen, die von den Betroffenen selbst gesteuert 

werden (community-led), finanziert werden können. 

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass zum Beispiel in 

Fidschi – wo es bereits einen gemeinschaftsgestütz-

ten Treuhandfonds für Umsiedlungen gibt, der jedoch 

bislang kaum internationale Mittel erhalten hat (auch 

nicht aus Deutschland) – Doppelstrukturen und 

Konkurrenzsituationen entstehen. Nichtsdestotrotz 

könnte C-CAF eine zentrale Lücke in der internatio-

nalen Klimafinanzierung schließen: Viele der 

anderen bestehenden Fonds haben zu hohe Mindest-

beträge und komplexe Anforderungen bei der An-

Infobox 3 
Anpassung oder/und Verlust und Schaden? 

Geplante Umsiedlungen können sowohl eine Form der Klima-

anpassung, der Katastrophenvorsorge als auch eine Form von 

Verlust und Schaden darstellen. Während beispielsweise die 

Umsiedlung aus Gebieten, die zunehmend Extremwetter-

ereignissen ausgesetzt sind, eine Maßnahme zur Anpassung an 

den Klimawandel darstellt, können die zahlreichen negativen 

Auswirkungen, die mit einer Umsiedlung verbunden sind, als 

materielle und nicht-materielle Verluste und Schäden betrach-

tet werden.
a
 

Die Kategorisierung ist besonders im Hinblick auf die 

UNFCCC-Finanzierungsströme von Bedeutung. Denn je nach 

Einordnung der Umsiedlung greifen unterschiedliche Institu-

tionen, Umsetzungsverfahren und operative Zuständigkeiten. 

Dabei besteht unter anderem die Gefahr, dass die Einstufung 

geplanter Umsiedlungen als Verlust und Schaden dazu führen 

kann, dass Gemeinschaften, die umsiedeln möchten, erst dann 

Zugang zu Hilfen erhalten, wenn ihre Situation zu kritisch bzw. 

lebensgefährlich geworden ist. Diese Verzögerung verhindert 

eine proaktive Umsiedlungsunterstützung und kann zu erheb-

lichen, aber vermeidbaren Verlusten und Schäden führen oder 

dazu, dass Betroffene Umsiedlungsprozesse selbst durchführen, 

ohne über die Unterstützung und die notwendigen Ressourcen 

zu verfügen, die für ein nachhaltiges Ergebnis unabdingbar 

sind.
b
 

a Huckstep/Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], S. 30. 

b Gini u.a., »Navigating Tensions« [wie Fn. 21], S. 1264. 

 Gleichzeitig stellt der FRLD eine neue Finanzierungsquelle 

dar, die sich explizit auf Unterstützung bei allen klimawandel-

bedingten Mobilitätsformen, einschließlich geplanter Umsied-

lungen, erstreckt und große politische Aufmerksamkeit erfah-

ren hat – obwohl die Kompensierung bzw. Wiedergutmachung 

von klimawandelbedingten Schäden nach wie vor als einer der 

politisch umstrittensten und heikelsten Aspekte der internatio-

nalen Klimafinanzierung gilt. Nichtsdestotrotz scheiterte die 

Forderung der Entwicklungsländer, »Verluste und Schäden« als 

separates Unterziel im neuen Klimafinanzierungsziel, dem New 

Collective Quantified Goal (NCQG), zu verankern. Somit liegt die 

Finanzierung von Verlusten und Schäden außerhalb des NCQG-

Mandats und es gibt keine direkte Verpflichtung zur entspre-

chenden Finanzierung.
c
 

In der Forschung wird zunehmend argumentiert, dass 

geplante Umsiedlungen sowohl Anpassung als auch Verlust 

und Schaden sind und die strikte Trennung zwischen beiden 

Konzepten die Planung angemessener Umsiedlungsmaßnah-

men in der Praxis erheblich erschwert.
d
 

c Laura Schäfer u.a., »Climate Policy in Times of Crisis: 

Weak Compromises despite Urgent Needs«, Germanwatch (Blog), 

Dezember 2024. 

d Vgl. Karen E. McNamara u.a., »The Complex Decision-

Making of Climate-Induced Relocation: Adaptation and Loss 

and Damage«, in: Climate Policy, 18 (2018) 1, S. 111–117. 
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https://mayorsmigrationcouncil.org/news/beira-project/
https://static1.squarespace.com/static/5841c73ebebafbacb758758f/t/652eb5483f45844de7a9661b/1697559961652/CJRF_review+CJRF+Phase+1+portfolio+-+FULLreport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5841c73ebebafbacb758758f/t/652eb5483f45844de7a9661b/1697559961652/CJRF_review+CJRF+Phase+1+portfolio+-+FULLreport.pdf
http://www.germanwatch.org/en/91843
http://www.germanwatch.org/en/91843
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tragstellung, setzen stark auf staatliche Umsetzung 

oder reagieren zu langsam. Dadurch entstehen lange 

Wartezeiten bis zur Auszahlung und wird der direkte 

Zugang für lokale Gemeinschaften erschwert.131 

Die Mittelkürzungen gefährden 
sowohl Maßnahmen der technischen 
und finanziellen Unterstützung als 
auch den Bestand etablierter Multi-

stakeholder-Initiativen. 

Trotz der hier dargestellten Vielzahl von Finanzie-

rungsquellen und -mechanismen reichen diese oft 

weder vom Umfang noch von der Reichweite her aus, 

um die Folgen des Klimawandels für besonders be-

troffene Gemeinschaften wirksam zu bewältigen. 

Ungewiss ist zudem, wie stark sich die aktuellen 

Mittelkürzungen in der EZ und in der humanitären 

Hilfe – insbesondere auf Seiten der USA und wich-

tiger europäischer Geberländer, inklusive Deutsch-

lands – auf das internationale und bilaterale 

Engagement im Bereich geplanter Umsiedlungen 

auswirken werden. Die drastischen Kürzungen 

gefährden nicht nur die Bereitstellung technischer 

und finanzieller Unterstützung, sondern auch den 

Bestand und die Wirksamkeit etablierter Multistake-

holder-Initiativen wie der PDD. Diese wird voraus-

sichtlich eine Vielzahl ihrer operativen Aktivitäten 

einstellen und ihr Sekretariat auflösen müssen. Un-

gewiss sind zudem die Auswirkungen der laufenden 

UN-Reform (UN80-Initiative) auf die Unterstützungs-

strukturen der UN-Organisationen. 

 

131 Huang / Davidoff-Gore, Funding Climate Mobility Projects 

[wie Fn. 126], S. 11. 
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Der fortschreitende Klimawandel erhöht den Druck 

auf betroffene Gemeinschaften und Regierungen 

erheblich und verengt das Zeitfenster, um geeignete 

politische, rechtliche und finanzielle Rahmenbedin-

gungen für den Umgang mit geplanten Umsiedlungen 

zu schaffen. Je länger adäquate Strukturen fehlen, 

desto größer ist das Risiko, dass menschliche Sicher-

heit massiv bedroht wird, grundlegende Menschen-

rechte verletzt und ganze Gemeinschaften vertrieben 

werden. Regierungen dürfen daher nicht erst im 

Katastrophenfall reagieren, sondern müssen voraus-

schauend handeln. Frühzeitige Planung mindert die 

Kosten und Schäden erheblich – ein entscheidender 

Faktor angesichts sinkender Mittel. 

Dafür bedarf es einer stärker koordinierten, koope-

rativen und rechenschaftspflichtigen Unterstützung 

über verschiedene Politikbereiche hinweg. Ziel muss 

es sein, (nicht-)staatlichen Akteuren einen unkompli-

zierten Zugang zu Ressourcen und Expertise zu er-

möglichen und zugleich die Führungsrolle und Auto-

nomie der betroffenen Gemeinschaften zu stärken. 

Neben einer besseren Koordinierung und einem ko-

härenteren Ansatz beim Engagement internationaler 

Akteure sind insbesondere offene, gemeinschaftlich 

getragene Lernprozesse erforderlich, die gewährleis-

ten, dass politische und technische Erfahrungen in der 

Umsiedlungspraxis effektiv ausgetauscht werden.132 

Deutschland kann hierbei eine Schlüsselrolle über-

nehmen. Die deutsche EZ hat in Fidschi bereits wert-

volle Erfahrungen gesammelt und entscheidend dazu 

beigetragen, dass dort ein umfassender Governance-

Rahmen für geplante Umsiedlungen entstanden ist, 

der heute weltweit als Modell gilt. Solche Initiativen 

sind ein wichtiger Anfang. Sie reichen jedoch nicht 

aus, um der wachsenden Bedeutung und Komplexität 

des Themas gerecht zu werden. Es braucht jetzt ein 

langfristiges und ressortübergreifendes Engagement 

 

132 Harrington-Abrams / Bower, »A Missing Link?« [wie 

Fn. 103], S. 500. 

Deutschlands im Bereich geplanter Umsiedlungen, 

das bestehende Lücken im internationalen System 

schließt und Maßstäbe für eine verantwortungsvolle, 

menschenrechts- und entwicklungsorientierte Klima-

anpassung setzt. 

Bedingungen für wirksame 
internationale Unterstützung 

Angesichts der tiefgreifenden Auswirkungen auf die 

Betroffenen, der konfliktbehafteten innerstaatlichen 

Dynamiken und der oft negativen Erfahrungen mit 

Umsiedlungen stellt sich die zentrale Frage, wann 

und unter welchen Bedingungen internationale Unter-

stützung erfolgen sollte. Auf Basis der bisherigen Er-

kenntnisse (vgl. Kapitel »Blick in die Praxis: Heraus-

forderungen und Lehren«, S. 13) lassen sich folgende 

grundlegende Voraussetzungen ableiten. 

Multidimensionaler Ansatz 

Um die komplexen Risiken und Herausforderungen 

von Umsiedlungen wirksam anzugehen, bedarf es 

verstärkt eines multidimensionalen Unterstützungs-

ansatzes, der bestehende Instrumente der Katastro-

phenvorsorge, Klimaanpassung, humanitären Hilfe 

und EZ miteinander verzahnt und sektorübergreifende 

Zusammenarbeit sicherstellt (vgl. Kapitel »Handlungs-

feld 1: Sektorübergreifende Zusammenarbeit unter-

stützen«, S. 33). Basierend auf bisherigen Umsied-

lungserfahrungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen 

und Lehren aus anderen Umsiedlungskontexten (vgl. 

Kapitel »Lernen aus entwicklungsbezogenen Umsied-

lungskontexten«, S. 20) sollte der Zweck einer Um-

siedlung nicht allein im Schutz vor Klimarisiken 

bestehen. Ebenso wichtig sind die langfristige Stär-

kung des Wohlergehens der Betroffenen, ihrer Wider-

standsfähigkeit gegenüber zukünftigen Klimagefahren 

und die Verringerung struktureller Ungleichheiten –  

Zukunftsfähiges 
internationales Engagement 
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Infobox 4 
Normative Grundsätze für 
geplante Umsiedlungen 

Menschenrechtsbasiert 

Ein menschenrechtsbasierter Ansatz verpflichtet zur 

aktiven Sicherstellung von Rechten durch wirksame 

Schutzmaßnahmen und rechtsverbindliche Rahmen-

werke. Dazu gehören der Zugang zu Rechtsmitteln und 

Überwachungs- und Beschwerdemechanismen, um 

Menschenrechtsverletzungen während einer Umsiedlung 

frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 

Partizipativ und inklusiv 

Die Handlungsautonomie und Teilhabe der Betroffenen 

müssen im Mittelpunkt des Umsiedlungsvorhabens 

stehen. Von Beginn an müssen alle Betroffenen – ein-

schließlich möglicher Aufnahmegemeinschaften – un-

abhängig von Alter, Geschlecht, Fähigkeiten, sozio-

ökonomischem Status oder Eigentumsverhältnissen in 

Entscheidungen eingebunden werden. 

Entwicklungsorientiert 

Umsiedlungen müssen als nachhaltige Entwicklungs-

programme konzipiert werden, die die Lebensgrundlagen 

der Betroffenen langfristig sichern, im Idealfall verbes-

sern. Dabei sind die sozialen, ökonomischen und kul-

turellen Aspekte von Lebensqualität zu berücksichtigen 

und lokale Kapazitäten gezielt zu fördern, damit betrof-

fene Gemeinschaften in die Lage versetzt werden, ihre 

Zukunft eigenverantwortlich und aktiv mitzugestalten. 

Gerechtigkeitsfokussiert 

In Umsiedlungsprozessen muss auf eine faire Verteilung 

von Risiken, Kosten und Nutzen geachtet werden. Dabei 

sind intersektionale Diskriminierungsformen sowie 

sozioökonomische und kulturelle Risikofaktoren zu 

berücksichtigen, die oft in lokalen Machtstrukturen 

verwurzelt sind. Zudem sind die Bedürfnisse der 

Betroffenen zu respektieren und lokale, traditionelle 

sowie indigene Wissenssysteme einzubinden. 

mit dem übergeordneten Ziel, nachhaltige Entwick-

lung und soziale Gerechtigkeit zu fördern.133 Daraus 

lassen sich vier (teils überlappende) normative Grund-

 

133 Vgl. Idowu Ajibade u.a., »Are Managed Retreat Pro-

grams Successful and Just? A Global Mapping of Success 

Typologies, Justice Dimensions, and Trade-offs«, in: Global 

Environmental Change, 76 (2022), doi: 10.1016/j.gloenvcha. 

2022.102576; Nalau / Handmer, »Improving Development 

Outcomes« [wie Fn. 37]. 

sätze ableiten, die bei der Gestaltung und Unter-

stützung von Umsiedlungsprozessen Priorität haben 

sollten (siehe Infobox 4).134 

Zustimmung als Voraussetzung 

Grundsätzlich sollte für die Unterstützung geplanter 

Umsiedlungen gelten: Wenn keine Zustimmung der 

direkt Betroffenen vorliegt, ist größte Zurückhaltung 

geboten. Internationale Akteure sollten geplante 

Umsiedlungen nur dann fördern, wenn die Umsied-

lung entweder ausdrücklich von den betroffenen 

Gemeinschaften gewünscht oder mit deren freiwilli-

gem, informiertem Einverständnis umgesetzt wird. 

Ein solcher Ansatz würde sich anlehnen an das 

völkerrechtlich anerkannte Recht indigener Völker 

auf Konsultation und Zustimmung in Bezug auf ihr 

Land, ihre Kultur und ihre Ressourcen, ein Recht, das 

unter anderem im Rohstoffsektor und bei der Gestal-

tung nachhaltiger Lieferketten fest verankert ist.135 

Entscheidend ist, dass die Betroffenen selbst frei 

wählen können, ob sie umsiedeln oder andere An-

passungsmaßnahmen ergreifen wollen. Vor allem 

Umsiedlungen, bei denen die Communities selbst die 

Führung haben (community-led), sollten daher Priorität 

haben. Fehlt die Zustimmung trotz umfassender Kon-

sultation, dürfen Umsiedlungen ausschließlich zum 

Schutz von Leben erfolgen, auf der Grundlage natio-

nalen Rechts und im Einklang mit internationalen 

Normen.136 

Das Interesse der Regierungen an einer Klima-

anpassung sollte keinen Vorrang vor den Menschen-

rechten der betroffenen Personen haben. Große In-

vestitionen dürfen erst erfolgen, wenn sicher ist, dass 

die Gemeinden tatsächlich umgesiedelt werden 

 

134 Diese finden sich in unterschiedlicher Ausprägung 

auch in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, vgl. zum 

Beispiel Lucy Szaboova u.a., »Evaluating Migration as Suc-

cessful Adaptation to Climate Change: Trade-offs in Well-

being, Equity, and Sustainability«, in: One Earth, 6 (2023) 6, 

S. 620–631; Nagle Alverio u.a., »The Role of International 

Organizations« [wie Fn. 53]; Ajibade u.a., »Are Managed 

Retreat Programs Successful and Just?« [wie Fn. 133]; Arnall, 

»Resettlement as Climate Adaptation« [wie Fn. 17]. 

135 Das Prinzip »Free, Prior and Informed Consent« wird 

in der UN-Deklaration der Rechte indigener Völker (UNDRIP) 

bekräftigt. 

136 Committee on International Law and Sea Level Rise, 

Sydney Declaration of Principles on the Protection of Persons Displaced 

in the Context of Sea Level Rise (Resolution 6/2018), Sydney, 

August 2028, S. 5. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102576
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102576
http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/LI/MON-094073.pdf
http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/LI/MON-094073.pdf
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wollen. Andernfalls droht die Finanzierung von Maß-

nahmen, die Menschenrechte verletzen und wenig 

Erfolg versprechen. In autoritären und fragilen Kon-

texten, in denen Demokratie und freie Meinungs-

äußerung nicht gewährleistet sind, sollten regierungs-

initiierte Umsiedlungen nur mit größter Vorsicht 

unterstützt werden – und nur dann, wenn angemes-

sene Schutzmechanismen bestehen und die Maß-

nahmen nachweislich dem Schutz von Leben und der 

Verbesserung des Wohlergehens der Menschen dienen. 

Umsiedlungen als »letztes Mittel« 

Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass 

internationale Akteure einen differenzierten 

Beratungsansatz verfolgen und Umsiedlung nicht 

vorschnell als bevorzugte Lösung forcieren. Vielmehr 

sollte die Umsiedlung als »letztes Mittel« begriffen 

werden. Denn unabhängig davon, wie gut sie geplant 

und umgesetzt sind, bringen Umsiedlungen immer 

gewisse Verluste und Schäden für die betroffenen 

Menschen mit sich. Risiken und negative Folgen von 

Umsiedlungsmaßnahmen müssen daher immer 

sorgfältig abgewogen werden, das heißt, dass weniger 

disruptive Optionen wie Deiche, Frühwarnsysteme 

oder lokale Anpassungsstrategien (z. B. Einkommens-

diversifizierung oder informelle Unterstützungs-

systeme durch Rücküberweisungen von Familien-

mitgliedern aus dem Ausland) vorab geprüft werden. 

Solche Ansätze können es Gemeinschaften ermög-

lichen, auch unter schwierigen Umweltbedingungen 

vor Ort zu bleiben.137 In anderen Fällen kann auch 

freiwillige, sichere und reguläre Migration über Gren-

zen hinweg – etwa im Rahmen regionaler Personen-

freizügigkeit, gezielter Arbeitsmigration oder über 

humanitäre Visa – eine menschenwürdigere und 

nachhaltigere Anpassungsvariante sein. Migration 

sollte somit nicht als Scheitern von Anpassung wahr-

genommen werden, sondern als legitime, eigen-

ständige Strategie zur Risikominderung und Entwick-

lung. Entsprechende regionale Personenfreizügig-

keitsabkommen sind bereits im Pazifik und in der 

Karibik etabliert.138
 Es gibt jedoch auch Fälle, in 

 

137 Nalau / Handmer, »Improving Development Outcomes« 

[wie Fn. 37], S. 4. 

138 Vgl. Kristina Korte / Emma Landmesser, Regionale 

Personenfreizügigkeit als Chance im Umgang mit Klimamobilität. 

Großes Potential, schwierige Umsetzung, Berlin: Stiftung Wissen-

schaft und Politik, Dezember 2024 (SWP-Aktuell 64/2024), 

doi: 10.18449/2024A64. 

denen Gemeinschaften trotz vorhandener Alternati-

ven eine Umsiedlung innerhalb ihres Landes bevor-

zugen; in diesen Situationen gilt das Prinzip des »letz-

ten Mittels« nicht mehr.139 

Ansatzpunkte für die 
deutsche Bundesregierung 

In Anbetracht des Klimawandels drohen ohne die 

Unterstützung einkommensschwacher Länder durch 

wohlhabende Industriestaaten wie Deutschland nicht 

nur humanitäre Katastrophen und Vertreibungen 

ganzer Gemeinschaften, sondern auch erhebliche 

Rückschritte bei der Armutsbekämpfung. Klimafolgen 

können zudem ganze Regionen destabilisieren, als 

Risikomultiplikatoren Konflikte wahrscheinlicher 

machen und globale Lieferketten stören. Die Unter-

stützung besonders klimaverwundbarer Partner-

länder – etwa der pazifischen Inselstaaten oder von 

Ländern in Subsahara-Afrika – bei deren Bemühun-

gen, sich an die Klimaveränderungen anzupassen und 

Schäden und Verluste zu bewältigen, ist daher nicht 

nur eine vordringliche Verpflichtung im Rahmen der 

globalen Klimagerechtigkeit, sondern zugleich ent-

scheidend für die internationale und nationale 

Sicherheit. 

Deutschland kann trotz eigener Mittelkürzungen 

als einer der führenden Geber in der Klima- und Ent-

wicklungsfinanzierung dazu beitragen, bestehende 

internationale Lücken und Defizite bei der Koordina-

tion, der Rechenschaftspflichtigkeit und beim Zugang 

zu Finanzmitteln und Expertise im Bereich geplanter 

Umsiedlung zu schließen (vgl. Kapitel »Status quo des 

internationalen Engagements«, S. 22). Hierfür sollte 

die Bundesregierung ihr Engagement in den nach-

folgend skizzierten Bereichen gezielt und strategisch 

ausrichten. 

 

139 Goldfinch / Huckstep, Preparing Multilateral Development 

Bank [wie Fn. 44], S. 32. 

https://doi.org/10.18449/2024A64


 Ansatzpunkte für die deutsche Bundesregierung 

 SWP Berlin 

 Wenn die Heimat unbewohnbar wird 

 November 2025 

 33 

Handlungsfeld 1: 
Sektorübergreifende Zusammenarbeit 
unterstützen 

Empfehlung 1 

Deutschland sollte sich für eine stärkere sektor-

übergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung 

geplanter Umsiedlungen einsetzen. Dafür sollte es auch 

die eigene nationale Politikkohärenz verbessern. Das 

Auswärtige Amt (AA) und das Bundesministerium für 

Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 

sollten gemeinsam und unter Einbeziehung weiterer 

relevanter Ministerien – etwa des Bundesministeriums 

für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit (BMUKN) – einen ressortübergreifenden Pro-

zess zur Bewältigung menschlicher Mobilität im Kontext 

des Klimawandels (Human Mobility in the Context of 

Climate Change, HMCCC) lancieren und konsolidieren. 

Dies wäre ein erster Schritt, um einen gemeinsamen 

Ansatz gegenüber dem Thema HMCCC zu entwickeln 

und entsprechende Maßnahmen besser zu koordinieren. 

Geplante Umsiedlung sollte dabei – neben Flucht, Ver-

treibung und Migration – als eigenständige Mobilitäts-

form im Kontext des Klimawandels anerkannt werden. 

Damit ließe sich in höherem Maße sicherstellen, dass das 

Instrument Umsiedlung in relevanten Rahmenwerken 

und Finanzierungsmechanismen, die der Katastrophen-

vorsorge, Klimaanpassung und nachhaltigen Entwicklung 

dienen, berücksichtigt wird. 

Für einen multidimensionalen Ansatz (vgl. Kapitel 

»Multidimensionaler Ansatz«, S. 30) ist es unerläss-

lich, internationale Akteure aus den Bereichen Ent-

wicklung, humanitäre Hilfe, Menschenrechte, Kata-

strophenvorsorge, Klimawandel sowie Übergangs- 

und Wiederaufbauhilfe konzeptionell wie operativ in 

die Planung und Umsetzung geplanter Umsiedlungen 

einzubinden. Ziel sollte sein, disziplinäre Silos auf-

zubrechen und aus verschiedenen Umsiedlungs-

erfahrungen und -kontexten zu lernen. Eine stärkere 

Verzahnung der Akteure aus den unterschiedlichen 

Handlungsfeldern ist zentral, um gemeinsam die 

vielseitigen Herausforderungen anzugehen, die sich 

sowohl mit reaktiven als auch mit präventiven Um-

siedlungsmaßnahmen stellen. 

In der Katastrophenrisikominderung sind vorüber-

gehende Umsiedlungen (oft in Form von Evakuierun-

gen) gängige Praxis, auch bei nicht klimabedingten 

Risiken (z. B. Erdbeben). Die Option einer dauerhaften 

Umsiedlung wird hingegen selten in Betracht ge-

zogen, da der akute Handlungsdruck, Menschen rasch 

in Sicherheit zu bringen, wenig Raum für langfristige, 

sorgfältige Planung lässt. Klimaanpassungsmaßnah-

men hingegen zielen auf eine nachhaltige Stärkung 

der Widerstandsfähigkeit gegenüber mittel- und lang-

fristigen Veränderungen durch den Klimawandel 

(z. B. Meeresspiegelanstieg) und auf dauerhafte An-

passungslösungen, darunter eben auch in Form einer 

geplanten Umsiedlung.140 Beide Aufgabenbereiche 

haben sich eigenständig entwickelt und sind institutio-

nell unterschiedlich verankert; inzwischen erweitern 

sie ihre Planungshorizonte und es finden vermehrt 

wechselseitige Lernprozesse statt.141 Angesichts zu-

nehmend knapper werdender finanzieller Ressourcen 

könnte eine stärkere Verknüpfung zu größerer Wirk-

samkeit und Effizienz bei der Nutzung der verfüg-

baren Mittel beitragen und den administrativen und 

operativen Aufwand verringern.142 

Humanitäre Akteure wie UNHCR oder die Inter-

nationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-

mondgesellschaften (IFRC) verfügen über fundierte 

Erfahrungen in der Katastrophenvorsorge, in der 

Notfallhilfe oder der Unterstützung von Flüchtlingen 

und Binnenvertriebenen. Ihre Kernkompetenz liegt 

zwar weniger in der langfristigen Umsiedlungs-

planung, doch bringen sie umfassendes Know-how 

ein, wenn es um Soforthilfe, Grundversorgung, 

Evakuierungen und Notfallunterbringung geht. Sie 

sind auch besonders dafür qualifiziert, frühzeitig 

Schutzbedarfe vulnerabler Gruppen zu identifizieren 

und auf kurzfristige Risiken zu reagieren.143 Diese 

Kenntnisse sind vor allem bei reaktiven Umsiedlun-

gen von entscheidendem Wert, wenn Gemeinschaf-

ten nach einer Katastrophe vorübergehend in Auf-

nahmelagern untergebracht werden müssen, weil 

eine Rückkehr an den Heimatort oder ein Verbleib 

dort nicht möglich oder zu gefährlich ist. 

Entwicklungsakteure, vor allem MDB, verfügen 

über umfangreiche Erfahrungen mit Investitionen in 

die Katastrophenvorsorge, den Wiederaufbau und die 

 

140 Nalau / Handmer, »Improving Development Outcomes« 

[wie Fn. 37], S. 5f. 

141 Vgl. Jiahong Wen u.a., »Disaster Risk Reduction, Cli-

mate Change Adaptation and Their Linkages with Sustain-

able Development over the Past 30 Years: A Review«, in: 

International Journal of Disaster Risk Science, 14 (2023) 1, S. 1–

13. 

142 Nalau / Handmer, »Improving Development Outcomes« 

[wie Fn. 37], S. 6. 

143 Elizabeth Ferris, Protection and Planned Relocations in the 

Context of Climate Change, Genf: UNHCR, August 2012 (Legal 

and Protection Policy Research Series, PPLA/2012/04), S. 10. 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protection-climate-change-ferris.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/protection-climate-change-ferris.pdf
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Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Gemein-

schaften gegenüber Naturgefahren und Katastrophen. 

Darüber hinaus können sie sich auf jahrzehntelange 

Erfahrungen mit der Umsiedlung ganzer Gemein-

schaften im Rahmen großer Entwicklungsprojekte 

stützen. Diese Expertise (vgl. Kapitel »Lernen aus 

entwicklungsbezogenen Umsiedlungskontexten«, 

S. 20) kann für die Umsetzung klimabedingter Um-

siedlungen äußerst wertvoll sein, wenngleich die 

Übertragbarkeit dieses Know-hows immer auch be-

grenzt bleibt, da sich der Kontext, die Gründe für die 

Umsiedlung, die Art des Zwangs sowie die beteiligten 

Akteure und Finanzierungsquellen unterscheiden.144 

Die Hauptherausforderung bei der Umsetzung einer 

multidimensionalen Herangehensweise bei klima-

bedingten Umsiedlungen liegt daher weniger im 

fehlenden Wissen als in der besseren Verzahnung 

kurzfristiger humanitärer und längerfristiger ent-

wicklungsorientierter Unterstützungsansätze – eine 

bekannte Problematik des »Humanitarian-Develop-

ment Gap«. 

Die Maßnahmen für geplante Umsiedlungen 

weisen auch Parallelen zu dauerhaften Lösungen für 

Binnenvertreibung auf. Dauerhafte Lösungen für 

Binnenvertriebene können die Rückkehr an den 

ursprünglichen Heimatort, die Integration in dem 

Gebiet, in dem Zuflucht gesucht wurde, oder die An-

siedlung an einem neuen Ort umfassen. Ein wichtiges 

Ziel ist dabei stets, das mit der Vertreibung einher-

gehende Schutzerfordernis und die ebenfalls damit 

verbundenen Diskriminierungen zu überwinden. 

Trotz inhaltlicher und konzeptioneller Schnittmengen 

werden geplante Umsiedlungen und dauerhafte 

Lösungen für Binnenvertriebene in der Politik, 

Wissenschaft und Praxis meist getrennt behandelt. 

Mehr Austausch könnte Synergien schaffen, da in 

beiden Handlungsbereichen die Schaffung nach-

haltiger, ganzheitlicher Lösungen an neuen Orten 

im Fokus steht.145 

 

144 Harrington-Abrams / Bower, »A Missing Link?« [wie 

Fn. 103], S. 493. 

145 Zu weiteren Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen beide Bereichen vgl. Erica Bower / Elizabeth Ferris, 

»Planned Relocations and Durable Solutions: Learning from 

Parallel Conversations«, Researching Internal Displacement 

(Blog), 12.3.2024. 

Handlungsfeld 2:  
Internationale Koordinierung und 
Kooperation verbessern 

Empfehlung 2 

Deutschland sollte die von Staaten getragene Plattform 

PDD, die seit Jahren vom AA unterstützt wird, finanziell 

weiter fördern und weitere staatliche Geldgeber mobili-

sieren. PDD hat in der Vergangenheit mit relativ gerin-

gem Mitteleinsatz wirksame Arbeit geleistet, indem sie 

Katastrophenrisikominderung, Migrations- und Klima-

politik miteinander verzahnt und den zwischenstaat-

lichen Austausch ermöglicht hat. Sie hätte daher das 

Potential, die bestehende institutionelle Koordinierungs-

lücke zu schließen und die Zusammenarbeit und den 

Wissensaustausch, insbesondere zwischen den Staaten, 

in diesem Politikfeld maßgeblich zu verbessern. 

An die Stelle unverbundener Einzelinitiativen sollte 

eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten internationalen Akteuren treten, die sich 

auf einen gemeinsamen Ansatz bei geplanten 

Umsiedlungen verständigen. Dies könnte maßgeblich 

dazu beitragen, die institutionelle Leerstelle zu schlie-

ßen, die bislang einen kohärenten Unterstützungs-

ansatz auf internationaler Ebene verhindert (vgl. 

Kapitel »Fragmentierte Akteurslandschaft«, S. 24). 

Jedoch sollte dafür keine neue Organisation geschaf-

fen werden. Dies würde das Risiko erhöhen, unbeab-

sichtigte Anreize für Umsiedlungen im Vergleich zu 

anderen Anpassungsoptionen zu setzen. Auch ist es 

nicht ratsam, einer einzelnen bestehenden Agentur 

die Führungsrolle zu übertragen, da eine solche an-

gesichts der Komplexität des Themas kaum sektor-

übergreifend spezialisierte Unterstützung leisten 

kann. Deshalb sollte die Multistakeholder-Initiative 

PDD finanziell gestärkt und strategisch ausgebaut 

werden.146 Das PDD-Sekretariat hat im Bereich ge-

planter Umsiedlungen substanzielle Expertise akku-

muliert, Netzwerke zwischen Praxis, Wissenschaft 

und Politik etabliert und wesentlich auch zu einer 

Verbesserung des konzeptionellen Verständnisses von 

geplanten Umsiedlungen beigetragen. Darauf auf-

bauend könnte die PDD künftig als zentrale Verbin-

dungsstelle zwischen allen beteiligten Akteuren 

fungieren, indem sie zum einen Staaten und Gemein-

schaften an geeignete Unterstützungs- und Finanzie-

 

146 Vgl. Harrington-Abrams / Bower, »A Missing Link?« 

[wie Fn. 103]. 

https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2024/03/Bower-and-Ferris_PR-DS_110324.pdf
https://researchinginternaldisplacement.org/wp-content/uploads/2024/03/Bower-and-Ferris_PR-DS_110324.pdf
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rungsstellen vermittelt und zum anderen einen ge-

meinsamen Raum für den Austausch über bewährte 

Verfahren und von Fachwissen schafft. Diese zentrale 

Aufgabe kann die PDD jedoch nur dann wahrnehmen, 

wenn ihre langfristige Finanzierung gesichert ist. 

Handlungsfeld 3:  
Wissensaustausch und 
gemeinsames Lernen fördern 

Empfehlung 3 

Deutschland sollte die Bemühungen der neu gegründeten 

globalen Koalition für würdige geplante Umsiedlungen 

infolge von Klimaveränderungen aktiv unterstützen. Die 

Ansatzpunkte, die sich hier ergeben, sind vielfältig. 

Deutschland könnte entsprechende Austauschformate 

finanzieren, den Aufbau eines umfassenden und frei 

zugänglichen Daten- und Wissensportals fördern und die 

Sichtbarkeit von Umsiedlungsprozessen erhöhen, die von 

den betroffenen Gemeinschaften selbst gesteuert werden. 

Als Plattformen bieten sich die relevanten internatio-

nalen Foren an, beispielsweise die jährlichen COPs und 

das nächste International Migration Review Forum (IMRF) 

im Jahr 2026. Zugleich sollte die Bundesregierung ihre 

eigenen Erfahrungen und Fortschritte in Fidschi stärker 

in solchen Foren einbringen. 

Ein wesentlicher Faktor ist auch die Stärkung weiterer 

Akteure, die Wissen und Erfahrungen aus der Praxis, 

der Wissenschaft und der Politik bündeln und globale 

Lernprozesse zwischen Staaten, Regionen und betrof-

fenen Gemeinschaften fördern in Bezug auf die Ent-

wicklung von Strategien, technischen Kapazitäten, 

Finanzierungsmechanismen und auf Methoden zur 

Einbindung der Communities. Hierfür bietet sich 

besonders die »Coalition on Dignified Climate-related 

Planned Relocation«147 an, die sich im Juni 2025 in 

New York auf Initiative von Human Rights Watch 

formiert hat. Sie besteht aus Vertreter:innen betrof-

fener Gemeinschaften, zivilgesellschaftlicher Organi-

sationen, Mitgliedern internationaler Organisationen 

und führenden Wissenschaftler:innen auf dem Gebiet 

der geplanten Umsiedlung. Im Zentrum ihrer Arbeit 

steht die Sichtbarmachung rechtskonformer, von der 

Gemeinschaft gesteuerter Ansätze (community-led) und 

der Aufbau von Foren für den Wissensaustausch, in 

 

147 Erica Bower / Charlotte Finegold, »New Global Coalition 

Urges Rights-based Climate Relocation Policies«, Human Rights 

Watch (online), 25.6.202. 

denen beispielsweise Gemeinschaften aus unter-

schiedlichen Teilen der Welt ihre Umsiedlungs-

erfahrungen teilen und sich insbesondere über 

folgende Fragen verständigen können: Welche Maß-

nahmen funktionieren? Wie wurde staatliche Unter-

stützung organisiert? Wie konnten die für die Um-

siedlung Verantwortlichen zur Einhaltung ihrer 

Versprechen bewegt werden? In diesem Zusammen-

hang ist auch der Aufbau eines umfassenden, leicht 

zugänglichen Daten- und Wissensportals geplant. Es 

soll Leitfäden, empirische Forschungserkenntnisse 

und Fallstudien bereitstellen und über wirksame 

Praktiken und potentielle Finanzierungsquellen 

informieren. Das Portal könnte nicht nur als erste 

Anlaufstelle für Informationen für politische Ent-

scheidungsträger:innen dienen, sondern auch zivil-

gesellschaftliche Akteure und lokale Gemeinschaften 

weltweit bei der Umsetzung eigener Vorhaben unter-

stützen. Grundlage hierfür könnte die bereits exis-

tierende globale Bestandsaufnahme sein, die derzeit 

aktualisiert und um weitere Fälle ergänzt wird. 

Handlungsfeld 4: 
Politische Rahmenbedingungen stärken 
und Umsetzung fördern 

Empfehlung 4 

Deutschland sollte bilateral die vom BMZ unterstützten 

Strukturen in Fidschi durch konkrete Maßnahmen weiter 

fördern. Deutschland sollte den Kapazitätsaufbau weiter 

unterstützen und finanzielle Beiträge zum Treuhand-

fonds leisten, zum Beispiel im Rahmen der humanitären 

Katastrophenvorsorge des AA. Dabei ist sicherzustellen, 

dass auch andere internationale Akteure in Fidschi bei 

Umsiedlungsprojekten die SOPs konsequent anwenden. 

Um die Erarbeitung von Rahmenwerken für den Umgang 

mit geplanten Umsiedlungen auch in anderen Regionen 

und Ländern voranzutreiben, sollte das BMZ mittelfristig 

seine technische Zusammenarbeit auf weitere klima-

vulnerable Staaten ausweiten und sich dabei auf solche 

fokussieren, die Potentiale für partizipative, entwick-

lungsorientierte Lösungen besitzen und in denen betrof-

fene Gemeinschaften externe Unterstützung suchen. 

Staatliche Akteure auf nationaler und lokaler Ebene 

müssen nicht nur den politischen Willen haben, 

sondern auch in der Lage sein, Umsiedlungsprojekte 

zu planen, zu finanzieren und umzusetzen. Inter-

nationale Partner können hier durch praxisnahe 

Trainings und die Bereitstellung von Schulungs-

https://www.hrw.org/news/2025/06/25/new-global-coalition-urges-rights-based-climate-relocation-policies
https://www.hrw.org/news/2025/06/25/new-global-coalition-urges-rights-based-climate-relocation-policies


Zukunftsfähiges internationales Engagement 

SWP Berlin 

Wenn die Heimat unbewohnbar wird 

November 2025 

36 

materialien an zentraler Stelle zur Entwicklung von 

Kapazitäten beitragen; oder auch Bedarfs-, Risiken- 

und Kosten-Nutzen-Analysen finanzieren. Eine wei-

tere vordringliche Aufgabe ist die technische Unter-

stützung etwa bei der Schaffung politischer Rahmen-

bedingungen oder beim Aufbau von Daten-, Monito-

ring- und Evaluierungsprozessen. 

Letztere sind entscheidend für die Rechenschafts-

legung staatlicher Autoritäten und externer Akteure. 

Evaluationen sollten möglichst auch mehrere Jahre 

nach der Umsiedlung erfolgen, um die sozialen, 

ökonomischen und psychologischen Auswirkungen 

für die betroffenen Menschen und die langfristigen 

Effekte im Hinblick auf ihre Vulnerabilität, ihre 

Exposition gegenüber Umweltgefahren und ihr 

Wohlergehen adäquat zu erfassen. Nur so lässt sich 

beurteilen, ob und wenn ja aufgrund welcher Fak-

toren die Umsiedlung als langfristige Anpassungs-

maßnahme funktioniert und zur nachhaltigen Ent-

wicklung beigetragen hat.148 

Darüber hinaus sollte die regionale Zusammen-

arbeit bei geplanten Umsiedlungen oder anderen 

Formen der Klimamobilität weiter gestärkt werden, 

wie es etwa derzeit durch die Mithilfe bei der Ent-

wicklung regionaler Umsiedlungsrichtlinien im 

Pazifikraum bereits geschieht (vgl. Kapitel »Relevante 

institutionelle Prozesse, Rahmenwerke und Leit-

linien«, S. 22). Daneben sollten betroffene Staaten 

dabei unterstützt werden, frühzeitig eigene Rahmen-

bedingungen für geplante Umsiedlungen zu schaffen 

oder bestehende Gesetze – etwa zu Eigentum, Wohn-

raum, Umweltschutz und Katastrophenschutz – auf 

ihre Anwendbarkeit zu prüfen und gegebenenfalls 

anzupassen. Zudem gilt es, auf Erfahrungen anderer 

Länder aufzubauen (vgl. Kapitel »Schaffung natio-

naler Strategien und Regulierungsansätze«, S. 14) und 

auch betroffene Gemeinschaften zu befähigen, eigene 

lokale Protokolle zu erarbeiten, die auf ihre spezifi-

schen Bedürfnisse zugeschnitten sind und von ihnen 

selbst angewendet werden können.  

Staaten, die bereits über entsprechende Rahmen-

werke (vgl. Kapitel »Schaffung nationaler Strategien 

und Regulierungsansätze«, S. 14) verfügen, sollten 

hingegen gezielt bei deren Umsetzung unterstützt 

werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass einmal 

erarbeitete Strukturen ungenutzt bleiben. Die erfolg-

reiche Durchführung einzelner Umsiedlungsprojekte 

 

148 Vgl. Ajibade u.a., »Are Managed Retreat Programs 

Successful and Just?« [wie Fn. 133]; Nalau / Handmer, »Im-

proving Development Outcomes« [wie Fn. 37]. 

könnte zeigen, dass umfassende Rahmenwerke wie 

zum Beispiel in Fidschi oder auf den Salomonen in 

der Praxis funktionieren und Umsiedlungen unter 

bestimmten Bedingungen ein wirksames Instrument 

der Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge sein 

können. Derartige Beispiele könnten anderen Staaten 

und Regionen als Vorbild dienen. Zugleich ließe sich 

– unter Verweis auf solche sichtbaren Erfolge – das 

Potential erhöhen, zusätzliche Finanzmittel zu mobi-

lisieren, und sie könnten anderen Staaten und Regio-

nen als Vorbild dienen. 

Handlungsfeld 5: 
Finanzmittel gezielt bereitstellen und 
mobilisieren 

Empfehlung 5 

Deutschland sollte prüfen, wie bestehende, von deutscher 

Seite geförderte Finanzierungsmechanismen in der 

humanitären Katastrophenvorsorge, der Klimaanpassung 

und der nachhaltigen Entwicklung für Umsiedlungs-

vorhaben genutzt werden können. Als Anteilseigner von 

Entwicklungsbanken und wichtige Stimme im Vorstand 

der Weltbank könnte Deutschland darauf hinwirken, 

dass für den Bereich geplanter Umsiedlungen einheitliche 

Vergabekriterien festgesetzt werden und die Maßnahme 

systematisch in das Portfolio der Finanzierung von 

Katastrophenvorsorge, Klimaanpassung und nachhaltiger 

Entwicklung integriert wird. Zudem sollte Deutschland 

sich als Mitglied des FRLD-Boards für den direkten Zugang 

betroffener Gemeinschaften zu den Mitteln des Fonds 

einsetzen, für höhere Finanzzusagen der Industriestaaten 

werben und sicherstellen, dass der Fonds gemäß seinem 

Mandat auch Aktivitäten im Zusammenhang mit Vertrei-

bung unterstützt – einschließlich dauerhafter Lösungen 

wie geplanter Umsiedlungen. 

Internationale Akteure können Staaten dabei unter-

stützen, verschiedene Finanzierungsquellen zu er-

schließen und geeignete nationale Finanzierungs-

mechanismen aufzubauen. Ein Beispiel dafür ist 

Fidschi, wo der nationale Treuhandfonds Mittel aus 

unterschiedlichen Quellen bündelt und deren Ver-

teilung transparent und inklusiv gestaltet. Ebenso 

wichtig ist auch die Unterstützung bei der Mobilisie-

rung internationaler Finanzierung, etwa über Finan-
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zierungsmechanismen der MDBs149 oder der UNFCCC. 

Geber:innen sollten hierzu bürokratische Hürden 

minimieren, technische Hilfe bei der Antragstellung 

leisten und mobilitätsbezogene Klimamaßnahmen, 

einschließlich Umsiedlungen, explizit als förderfähige 

Vorhaben in ihren Strategiepapieren und Finanzie-

rungsinstrumenten verankern. Erste Ansätze exis-

tieren hier bereits: So enthalten zahlreiche Projekte 

der Asian Development Bank (ADB) Komponenten 

zum Katastrophenrisikomanagement, die Ansatz-

punkte bieten, um in Maßnahmen zu investieren, die 

klimabedingte Vertreibungsrisiken verringern und 

die Widerstandsfähigkeit gefährdeter Gemeinschaften 

erhöhen – etwa indem die Auswirkungen von 

Gefahren gemindert werden (z. B. durch den Bau 

eines Deichs). Solche Modelle gilt es gezielt weiter-

zuentwickeln und auch auf geplante Umsiedlungen 

auszuweiten.150  

Entwicklungs- und Anpassungsfinanzierungen, ins-

besondere über MDBs, können Regierungen durch 

sektorale Investitionen, technische Hilfe und Kofinan-

zierungen entscheidend dabei unterstützen, die lang-

fristige Widerstandsfähigkeit gefährdeter Gemein-

schaften zu erhöhen. Voraussetzung ist jedoch, dass 

Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von 

Vertreibung, unter Einbeziehung geplanter Umsied-

lungen, in nationale Entwicklungs-, Anpassungs- und 

Katastrophenvorsorgepläne integriert werden. Beson-

ders die NAPs und Nationally Determined Contribu-

tions (NDCs) sind wichtige Instrumente, um mittel- 

und langfristige Bedarfe und Prioritäten zu geplanten 

Umsiedlungen zu erfassen, zu kommunizieren und 

anzugehen. Schließlich ist auch die Förderung lokaler 

Finanzierungsmodelle sehr wichtig, da sie lokale 

Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen vor Ort unmittelbar stärken kann. Eine solche 

Mittelvergabe erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die 

finanziellen Ressourcen besonders zielgerichtet und 

bedarfsorientiert eingesetzt werden. Prioritär sollten 

dabei lokale Initiativen unterstützt werden, die 

Frauen, Kinder, ältere Menschen, Menschen mit 

 

149 Detaillierte Ansatzpunkte für die Entwicklungsfinan-

zierung und Beispiele, wie MDB Länder bei der Planung, 

Umsetzung und Finanzierung geplanter Umsiedlungen 

konkret unterstützen können, bieten Goldfinch / Huckstep, 

Preparing Multilateral Development Banks [wie Fn. 44]. 

150 Huang / Davidoff-Gore, Funding Climate Mobility Projects 

[wie Fn. 126], S. 9f; ADB / IDMC, Harnessing Development Financ-

ing for Solutions to Displacement in the Context of Disasters and 

Climate Change in Asia and the Pacific, Manila/Genf, Oktober 

2024, S. 36. 

Behinderungen und andere vulnerable Gruppen in 

den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. 

Bei der Finanzierung geplanter Umsiedlungen 

sollten sich die Unterstützungsakteure zudem sorg-

fältig versichern, dass Klimarisiken nicht instrumen-

talisiert werden, um Umsiedlungsprojekte zu legi-

timieren, die eigentlich anderen politischen Beweg-

gründen einer Regierung dienen.151 Hierfür wären 

standardisierte Prüfverfahren und einheitliche 

Vergabekriterien erforderlich, um sicherzustellen, 

dass internationale Mittel nicht autoritäre, repressive 

Umsiedlungspraktiken finanzieren. Unter Berücksich-

tigung der bereits bestehenden Leitlinien und inter-

nationalen Rahmenwerke zu geplanten Umsiedlun-

gen könnten sich Entwicklungsbanken und andere 

Geber:innen bei der Ausarbeitung solcher Verfahren 

vor allem an den Schutzstandards und Beschwerde-

mechanismen orientieren, die im Rahmen der 

entwicklungsbedingten Vertreibung und Umsiedlung 

(DIDR) bereits Anwendung finden (vgl. Kapitel 

»Lernen aus entwicklungsbezogenen Umsiedlungs-

kontexten«, S. 20). Zugleich müssten die Unterschiede 

beider Kontexte berücksichtigt und müsste geprüft 

werden, welche Elemente dieser Standards im Hin-

blick auf klimabedingte Umsiedlungen verändert 

oder weiterentwickelt werden sollten. Ein entspre-

chend angepasster Safeguard- und Accountability-

Rahmen für klimabedingte Umsiedlungen könnte 

MDBs und andere Geldgeber:innen eine operative 

und regelkonforme Grundlage für Investitionen 

bieten, der den Kreditnehmer:innen Klarheit hin-

sichtlich der Kreditbedingungen verschafft und 

auch die Rechenschaftspflicht der internationalen 

Akteure stärkt.152 

 

151 Ferris / Bower, »What We Know, Don’t Know« [wie Fn. 14], 

S. 3; Arnall, »Resettlement as Climate Adaptation« [wie Fn. 17]; 

Huckstep / Clemens, An Omnibus Overview [wie Fn. 31], S. 111. 

152 Goldfinch / Huckstep, Preparing Multilateral Development 

Banks [wie Fn. 44], S. 32f. 
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Abkürzungen 

ADB Asian Development Bank 

AF Adaptation Fund 

BMUKN  Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Naturschutz & nukleare Sicherheit 

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

C-CAF Community Climate Adaptation Facility 

CGD Center for Global Development 

COP Conference of the Parties 

CROC Climate Relocation of Communities 

DIDR Development-Induced Displacement and 

Resettlement 

EU Europäische Union 

EZ Entwicklungszusammenarbeit 

FRLD Fund for Responding to Loss and Damage 

GCCM Global Centre for Climate Mobility 

GCF Green Climate Fund 

GCM Global Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and 

Recovery 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 

HMCCC Human Mobility in the Context of Climate Change 

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre 

IOM International Organization for Migration 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LDCF Least Developed Countries Fund 

MDB Multilateral Development Bank 

NAP National Adaptation Plan 

NCQG New Collective Quantified Goal  

NRO Nichtregierungsorganisation 

PDD Platform on Disaster Displacement 

SFDRR Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 

SOPs Standard Operating Procedures 

SVR Sachverständigenrat für Integration und Migration 

UN United Nations 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNOPS United Nations Office for Project Services 

WIM Warschauer Internationaler Mechanismus für 

Verluste und Schäden im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen des Klimawandels  

(Warsaw International Mechanism for Loss and 

Damage associated with Climate Change Impacts) 
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